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Büro Evers & Küssner I Stadtplaner 03. Juni 2016 
im Auftrag des  
Bezirksamtes Hamburg-Mitte,  
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
 
 
Niederschrift 
 
über eine Besprechung am 9. Mai 2016 im Bezirksamt Hamburg-Mitte, Klosterwall 8, Block D, 20095 
Hamburg, Raum 601 
 
Betreff: Bebauungsplanentwurf St. Pauli 45 
 
Hier:   Grobabstimmung 

 
   

   
Das Gespräch beginnt um 13:30 Uhr und endet um 15:00 Uhr. Gesprächsgrundlage sind die mit dem 
Einladungsschreiben vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung verschickten Unterlagen vom 
22. April 2016 mit Grobabstimmungspapier, Bebauungsplankonzept, Bebauungs- und Nutzungskon-
zept als Grundlage für den Funktionsplan, isometrischer Darstellung der Nutzungsbausteine, Wettbe-
werbsergebnis, Vergleichsplan Wettbewerbsergebnis/Überarbeitungsstand  
 
Grobabstimmung des Bebauungsplans 
 

 begrüßt die Anwesenden und berichtet einleitend, dass das Planverfahren 
St. Pauli 45 künftig unter der Bezeichnung "Spielbudenplatz 5 - 13/Taubenstraße" geführt werde. Die 
ursprüngliche Bezeichnung "ehemalige ESSO-Häuser" werde zugunsten der geografischen Bezeich-
nung aufgegeben.  
 
Im Anschluss stellt  kurz den Vorlauf des Planverfahrens dar. Er geht auf die 
umfangreichen öffentlichen Diskussionen und die daraus resultierende lange Vorbereitungszeit ein. 
Nun habe man jedoch ein belastbares Ergebnis erreicht, sodass die Einleitung des Planverfahrens 
bereits am 17. Februar 2016 im Stadtplanungsausschuss einstimmig beschlossen wurde. 
 

erläutert anschließend im Detail, dass es um die im Geltungsbereich ur-
sprünglich gelegenen Esso-Häuser intensive Diskussionen im Stadtteil gab, seit ein Investor die Ab-
sicht zur Entwicklung des Areals geäußert habe. Insbesondere sei die Notwendigkeit und der Zeit-
punkt des Abrisses der aus den 1960er Jahren stammenden Wohngebäude umstritten gewesen. Der 
Investor habe daher ein Gutachten zur Untersuchung der Bausubstanz in Auftrag gegeben, dass je-
doch im Stadtteil angezweifelt wurde, sodass die Stadt Hamburg ein weiteres Gutachten beauftragte. 
Dieses kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Gebäude in einem schlechten Zustand seien. Im 
Dezember 2013 mussten die Gebäude dann evakuiert werden, weil sich erhebliche Probleme in Be-
zug auf ihre Standfestigkeit zeigten, von denen akute Gefahren für die Bewohner ausgingen. Der Ab-
riss folgte kurze Zeit später. Die seitdem vorhandene Lücke in der Bebauungsstruktur sei im Stadtbild 
kaum präsent, weil der Bereich durch einen künstlerisch gestalteten Bauzaun eingefasst wurde. 
 

 erläutert, dass für die Neubebauung des Grundstücks ein zweistufiger Wett-
bewerb ausgelobt wurde. Zuvor und währenddessen habe durch die so genannte PlanBude eine in-
tensive Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden, sodass Anforderungen aus dem Stadtteil als Vor-
gaben in die Auslobung der 1. Stufe des  Wettbewerbs übernommen werden konnten. Im Wettbewerb 
reichten neun Büros bzw. Arbeitsgemeinschaften Arbeiten ein, aus denen von der Jury einstimmig der 
Beitrag der Büros NL architects und BEL Architekten ausgewählt wurde. Dieser wurde gemäß den 
Jury-Empfehlungen überarbeitet und bilde nun die Grundlage für den Bebauungsplan-Vorentwurf. 
 

 stellt kurz die Grundstruktur des Entwurfs mit seinen fünf Baufeldern und 
den unterschiedlichen Nutzungen Büro, Hotel, Gastronomie und Wohnen dar und erläutert, dass es 
sich eigentlich um ein Projekt mit Vorhabenbezug handele. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
komme dennoch nicht Betracht, da schon jetzt absehbar sei, dass das Plangebiet durch fünf Investo-
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ren entwickelt werde. M/SL plane daher einen so genannten Angebotsbebauungsplan in Kombination 
mit städtebaulichen Verträgen. Dieses Vorgehen sei bereits im Rahmen anderer Planverfahren er-
probt und habe sich bewährt.  führt des Weiteren aus, dass M/SL ein Planverfahren 
der Innenentwicklung nach § 13a BauGB durchführen werde. Die dafür erforderlichen Voraussetzun-
gen seien erfüllt. 
 
Abschließend geht  darauf ein, dass die zweite, hochbauliche Stufe des 
Wettbewerbs unmittelbar bevorstehe. Wann diese abgeschlossen sein werde, sei derzeit noch nicht 
konkret absehbar. Als nächsten Schritt im Bebauungsplanverfahren plane M/SL die Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer öffentlichen Plandiskussion. Diese solle 
nach Möglichkeit im Sommer stattfinden. Als Voraussetzung solle in der nächsten Sitzung am 25. Mai 
die Zustimmung des Stadtplanungsausschusses zur Durchführung der Veranstaltung eingeholt wer-
den. 
 
Im Anschluss an die einleitenden Worte von  erläutert  die 
vorliegende Planung im Detail. Er beschreibt, dass das Wettbewerbsergebnis Raum für eine Vielfalt 
von Nutzungen biete, die kompakt, aber dennoch gegliedert auf dem Grundstück angeordnet werden. 
Insgesamt sei ein Entwurf vorgelegt worden, der ein verträgliches Einfügen der hohen Baumasse in 
die Umgebung ermögliche. Insbesondere zeichne sich der Preisträger durch sehr differenziert ausge-
bildete Kubaturen und die Gliederung des Plangebiets durch eine Quartiersgasse aus. Es wurde eine 
starke Höhengliederung mit vereinzelten Hochpunkten entwickelt. 
 
Die Nutzungsstruktur sei im 1. Bauabschnitt, der am Spielbudenplatz geplant sei, durch ein Hotel, so 
genanntes St. Pauli-affines Gewerbe, kulturelle Nutzungen, Gastronomieeinrichtungen und Clubs ge-
kennzeichnet. Im 2., ebenfalls am Spielbudenplatz gelegenen Bauabschnitt sei hingegen ein Innovati-
ons- und Subkulturcluster geplant. Hier würden der Club Molotow, das Fab Lab, eine hochwertig aus-
gestattete, offene Werkstatt, eine Stadtteil-Kantine, das Hotel Kogge, das St. Pauli-Museum und ggf. 
Flächen für das benachbarte Panoptikum verortet. In den drei südlich gelegenen Bauabschnitten sei-
en Wohnungen in unterschiedlichen Segmenten geplant; frei finanziert, öffentlich gefördert und als 
Wohnungen einer Baugemeinschaft. Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen werde etwa 60 
% der BGF Wohnen betragen. In den südlichen Bauabschnitten sollen zudem Einzelhandelsnutzun-
gen und ein 24-Stunden-Kiosk als Ersatz für die ehemals im Plangebiet vorhandene Esso-Tankstelle 
entstehen.  
 

 erläutert, dass insgesamt drei Untergeschosse geplant seien. Im ersten Unter-
geschoss sei ein Logistikhof mit Lagerflächen für die im Erdgeschoss befindlichen Nutzungen vorge-
sehen, in den darunter liegenden Geschossen eine Tiefgarage mit etwa 200 Stellplätzen. Die Zufahrt 
sei am südöstlichen Rand des Plangebiets von der Kastanienallee aus geplant. 
 
Im Anschluss stellt  kurz die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Wett-
bewerbsergebnis und der nun vorliegenden Grundlage für den Funktionsplan dar. So sei der so ge-
nannte Stadtbalkon auf eine Tiefe von max. 5 m beschränkt worden, wobei die Auskragung auf über-
wiegender Länge 2,50m betragen soll. Die Zufahrt zum Logistikhof und der Tiefgarage erfolge wie 
beschrieben nicht mehr von der Quartiersgasse, sondern direkt von der Kastanienallee aus. Zudem 
habe es Veränderungen der Geschossigkeiten gegeben, und die Staffelgeschosse wurden verscho-
ben bzw. seien zum Teil auch entfallen. 
 
Im Folgenden geht  auf das geltende Planrecht ein. Der geltende Teilbebau-
ungsplan 167 von 1957 setze eine Fläche für besondere Zwecke mit der Zweckbestimmung "Stellplät-
ze/Hochhaus" fest. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan St. Pauli 45 sehe derzeit zum Spielbudenplatz 
ein Kerngebiet und im rückwärtigen Bereich auf Grund der umfangreichen gewerblichen Nutzungen im 
Erdgeschoss ein Mischgebiet vor. Hierzu liege eine Stellungnahme des Rechtsamts der BSW vor. 
Demnach solle die Ausweisung des Mischgebiets kritisch geprüft werden, weil der Wohnanteil ggf. zu 
hoch sei.  und  erläutern in diesem Zusammenhang, dass zu-
nächst auch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets in Erwägung gezogen worden sei. Dem 
stehe jedoch § 12 (2) BauNVO entgegen, wonach innerhalb eines Allgemeinen Wohngebiets nur 
Stellplätze für die zugehörigen Nutzungen zulässig sind. Dies könne aufgrund des Konzepts mit dem 
Logistikhof und der Tiefgarage nicht gewährleistet werden.  
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 geht anschließend noch auf das geplante Maß der baulichen Nutzung ein. 
Vorgesehen sei eine GRZ von 1,0. Diese sei schon allein für die Realisierung des Logistikhofs und der 
Tiefgaragen erforderlich. Zudem seien Festsetzungen zu den Geschossigkeiten und den Gebäudehö-
hen geplant, die nach dem hochbaulichen Wettbewerb noch konkretisiert werden müssten. 
 
Fragen 
 

möchte wissen, wie viele Wohnungen geplant seien.  
 erläutert, dass es hierzu noch keine belastbaren Aussagen gebe, da die Zahl u.a. von den 

Ergebnissen des hochbaulichen Wettbewerbs abhänge. Es sei jedoch von schätzungsweise 200 
Wohnungen auszugehen. 
 

möchte wissen, ob der durch die Bebauung ausgebildete Innenhof voll-
flächig überbaut werde. bejaht dies. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
 
Anschließend bittet  um Aus-
sagen zur Erforderlichkeit einer FNP- oder LaPro-Änderung bzw. den Inhalten der landesplanerischen 
Stellungnahme.  erläutert, dass keine Änderungen von FNP und LaPro 
erforderlich seien. Sie stellt dar, dass  ebenfalls ein Verfahren nach § 13a BauGB empfehle 
und geht anschließend darauf ein, dass nach Abschluss des Wettbewerbs eine lärmtechnische Unter-
suchung und eine Verschattungsstudie zu erarbeiten seien. Sie stellt weiterhin die Inhalte der Stel-
lungnahme von BSW/RA dar, auf die bereits zuvor verwiesen hatte (s.o.).  
 
Demnach seien in einem Mischgebiet Wohnen und gewerbliche Nutzungen in einem annähernd glei-

herzustellen. BSW/RA e  
   
 sei. Ein Mischgebiet sei  

ch auf jedem der zukünftige
  
nd möchte vom begleitende gsbüro Evers & 

Küssner I Stadtplaner wissen, o   
 kein großflächi-

ger Einzelhandel zulässig wäre und fragt daher, ob entsprechende Geschäfte   
  dass 

eine Gliederung da möglich sei und dass entsprechende Festsetzungen d
   
samte Plangebiet zu prüfen s  

 
 

rgeschoss sichtbar und somit prä-
gend fü   

 t nach dem Wettbewerb getroffen 
werden  

 

 

 
 bittet des Weiteren darum zu prüfen, ob eine niedrigere GRZ festge-

setzt und durch eine textliche Festsetzung lediglich für die Untergeschosse eine Überschreitungsmög-
lichkeit eröffnet werden könne.  wendet ein, dass man 
die Realteilung im Hinterkopf behalten müsse. Auf einigen Flurstücken werde auch oberirdisch eine 
GRZ von 1,0 erreicht. Man müsste daher sehr fein differenzieren, was angesichts des hochzentralen 
Standorts nicht unbedingt erforderlich sei.  ergänzt, dass durch das festge-
setzte Gehrecht und die städtebaulichen Verträge sichergestellt sei, dass die Quartiersgasse von Be-
bauung freigehalten werde. Wegen der sehr dichten Überbauung und der vollständigen Unterbauung 
müsse an der Festsetzung einer GRZ von 1,0 festgehalten werden. 
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 betont nochmals die Erforderlichkeit einer Verschattungsstudie und 
weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die westlich der Quartiersgasse an der Kasta-
nienallee gelegenen Wohnungen hin. Das relativ tiefe Gebäude sei von Westen aufgrund des direkt 
angrenzenden Gebäudes kaum zu belichten. Hier stelle sich die Frage, welche Grundrisse geplant 
seien, um eine ausreichende Belichtung sicherzustellen. 
 

 möchte zudem wissen, wo die Wohnfolgeeinrichtungen wie Spielplätze 
geplant seien.  erläutert, dass diese auf dem 1-geschossig überbauten Innen-
hof und auf den übrigen Dachflächen angeordnet würden und somit einen gewissen Grad der Privat-
heit erhielten, den Flächen in der öffentlichen Quartiersgasse nicht gewährleisten könnten.  

 betont in diesem Zusammenhang, dass ausreichend Kinderspielflächen vorgesehen werden 
müssten. Die erforderliche Quadratmeterzahl richte sich dabei laut HBauO nach der Zahl der Woh-
nungen und nicht nach der (angenommenen) Zahl der Kinder.  erklärt, dass 
die gemäß HBauO grundsätzlich erforderlichen 10 m2 je Wohnung nicht nachweisbar seien. Jedoch 
eröffne die HBauO Spielräume, indem auch ein Mindestwert von 100 m2 angesetzt werden könne. 

wendet ein, dass dieser Mindestwert dann aber zumindest je Gebäude und nicht 
für das gesamte Plangebiet nachzuweisen sei. 
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Erschließung 
 

 
Ampelregelung für die Tiefgarage genau funktionieren solle. Seiner Einschätzung nach handele es 

eden Fall um eine Großg  
  

zur Vermeidung von Beg  
ie aufgrund der für die Lkw er
   
ahrt zzgl. 80 cm Gehweg vor  

 
 

den, dies sei aufgrund de  
 kurzfristig e

planungsbüro, dem Fachamt MR und   

 
 

 
 spricht zudem das Thema der öffentlichen Besucherparkplätze an. Bei 

200 geplanten Wohneinheiten seien 30 - 40 Parkplätze herzustellen. Dies sei im öffentlichen Straßen-
raum kaum realisierbar.  gibt zu bedenken, dass es 
sich bei dem Plangebiet nicht um eine Brachfläche auf der grünen Wiese handele. Die Fläche werde 
nicht erstmals genutzt, sodass auch nicht erstmals zusätzliche Parkplätze herzustellen seien.  

 wendet ein, dass es sich um ein Neubauvorhaben handele und daher Park-
plätze nachzuweisen seien. Dies sei auch in der Tiefgarage möglich. Es sei zudem zu klären, wo die 
Esso-Häuser zuvor ihre Parkplätze nachgewiesen hätten, ggf. sei dies bereits in der Tiefgarage ge-
schehen.  unterstützt diese Aussage. Er fordert, das Thema detailliert in 
einem Verkehrsgutachten zu behandeln.  bejaht dies grundsätzlich, weist 
aber auch auf den Zielkonflikt hin, dass im öffentlichen Straßenraum z.B. Bäume untergebracht wer-
den müssten. Eine PLAST-gerechte Anzahl von öffentlichen Besucherparkplätzen sei daher ggf. nicht 
realisierbar.  betont daraufhin, dass zunächst grundsätzlich an der Forde-
rung festgehalten werden müsse, pro 100 Wohnungen 20 oder zumindest 15 Parkplätze herzustellen, 
ggf. müsse noch ein weiteres Tiefgaragengeschoss eingeplant werden. 

wendet ein, dass das Gebäude auf der alten Sohle gründe, so dass ein weiteres 
Untergeschoss nicht möglich sei.  
 

 betont aufgrund der vielen unklaren Punkte noch einmal die Erforder-
lichkeit eines detaillierten Verkehrsgutachtens. Darin sei unter anderem auch die Frage zu klären, wie 
das Vorhaben an die Reeperbahn angebunden werden soll. Es sei zu prüfen, wie die Abwicklung der 
Mehrverkehre an den angrenzenden Knoten zu leisten sei. Nach einer kurzen Diskussion kommen die 
Teilnehmer überein, dass die Kastanienallee eine Einbahnstraße ist, die nur in westlicher Richtung zu 
befahren ist, sodass vor allem die Knoten an der Taubenstraße und der Davidstraße zu untersuchen 
sind.  gibt zu bedenken, dass es in Bezug auf den Lieferverkehr günstig wä-
re, wenn dieser das Quartier nicht nur vom Zirkusweg kommend anfahren könnte, sondern - entgegen 
der jetzigen Einbahnstraßenregelung - auch dorthin wieder abfahren könnte. Dies würde für den Stadt-
teil eine erhebliche Entlastung bzw. eine Reduktion der Mehrbelastung bedeuten.  
 
Die Teilnehmer verabreden bezüglich aller angesprochen Themen ein Abstimmungsgespräch zu ver-
einbaren. Teilnehmen sollten M/SL, M/MR, BIS/VD, das zuständige PK und das beauftragte Ver-
kehrsplanungsbüro. 
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 bittet darum, das Gehrecht im Bereich der Quartiersgasse auch über eine 
grundbuchliche Dienstbark ulichen Verträge 
absichern   

 Controlling, so-
dass auch gewährleistet werden könne, dass die Grunddienstbarkeit tatsächlich eingetragen werde. 
 
Anschließend kommt  noch auf das Thema der Feuerwehr zu sprechen. In 

nen Gespräch mit der V
 
 
 
 
 
 
 
 

ht bis an die eigentliche Fahr
  
komplett auf öffentlichen Grun  

 
 durch Park- oder Halte
  merkt an, dass diese für  

ehin erforderlich seien.  s das Thema im weiteren Verfahren 
geprüft werde Parkplätze seien jedoch u   
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Umwelt 
 

 fasst nochmals zusammen, dass nach dem Hochbau-Wettbewerb eine de-
taillierte Verschattungsstudie und eine lärmtechnische Untersuchung zu erstellen seien. 

 bittet darum, hier die Quartiersgasse als Betriebsfläche zu berücksichtigen. Zudem sei 
auch der Übergangsbereich zum Operettenhaus zu betrachten. Hier grenze die geplante Wohnbebau-
ung vermutlich direkt an eine Ladengasse o.ä. an. Des Weiteren seien die auf den Dachflächen ange-
ordneten Freiflächen, insbesondere das Basketballfeld und der Außenbereich des Hotels, zu berück-
sichtigen. Das Basketballfeld sei auf der Grundlage der 18. BImSchV zu betrachten. Ggf. müssten aus 
den lärmtechnischen Berechnungen Restriktionen für die Gestaltung und die Nutzung der Freiflächen 
abgeleitet werden. Hier sei zu klären, wie diese umgesetzt werden können. In die Berechnung müss-
ten zudem eventuell erforderliche Kühlungen oder Lüftungen im Bereich des Hotels einbezogen wer-
den. Auch die unmittelbar neben bzw. unter dem Wohngebäude Baugemeinschaft befindliche Zufahrt 
für Tiefgarage und Logistikhof sei in der Berechnung zu berücksichtigen. Hier sei insbesondere auch 
der Zielkonflikt zwischen vorzuhaltenden Sichtdreiecken und der erforderlichen Einhausung aus Grün-
den des Lärmschutzes zu betrachten.  gibt zu bedenken, dass die Einhau-
sung auch mit Glaselementen hergestellt werden könne. 
 

 betont, dass für die Gestaltung der Freiflächen inklusive der Dachflächen ein 
Landschaftsplaner hinzugezogen werden müsse. Dieser müsse auch Aspekte des Lärmschutzes be-
rücksichtigen. Die anteilige Begrünung der Dachflächen würde - in Abhängigkeit zu den Ergebnissen 
des ausstehenden Wettbewerbsverfahrens zur Gestaltung und Nutzung der Dachflächen – textlich 
festgesetzt werden. 
 

 vermutet, dass das Basketballfeld nicht nur seitlich, 
sondern auch nach oben begrenzt werden müsse. Es sei andernfalls nicht auszuschließen, dass Bälle 
auf die Straße fielen. Dies könne je nach Ausführung auch lärmtechnisch günstig sein, allerdings wür-
de sich dadurch ggf. die Abstandsflächenproblematik verschärfen. Er stellt zudem die Frage, ob ein 
Basketballfeld unbedingt erforderlich sei.  erklärt, dass die Forderung nach 
einem Basketballfeld aus dem Stadtteil an das Vorhaben herangetragen wurde und somit in die Aus-
lobung aufgenommen wurde.  stimmt  darin zu, dass das 
Basketballfeld aus Sicherheitsgründen allseitig umschlossen sein sollte.  gibt 
zu bedenken, dass Sportanlagen auf Dachflächen ein neues Thema seien, das bislang weder in Urtei-
len noch in der Kommentarliteratur ausführlich behandelt werde. Sofern es sich lediglich um eine Be-
grenzung in Form eines Zauns mit einem aufliegenden Netz handele, sollte geprüft werden, inwiefern 
die Abstandsflächenregelung der HBauO zugunsten der Planung ausgelegt werden könne.  

 gibt daraufhin zu bedenken, dass selbst Dachterrassen abstandsflächenrelevant seien.  
 verweist nochmals auf das zuvor Gesagte. Er könne sich eine Ausführung vor-

stellen, die keine Abstandsflächen erzeugen. 
 
Auf Nachfrage verneint  den Bedarf eines Luftschadstoffgutachtens. Die 
diesbezüglich relevanteste Entfernung zu der Hauptverkehrsstraße Reeperbahn sei unkirtisch einzu-
schätzen. 
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Weitere Themen 
 

 merkt an, dass als Voraussetzung für ein Verfahren 
nach § 13a BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalls in Bezug auf das geplante Hotel durchgeführt wer-
den müsse. Je nach konkretem Nutzungskonzept sei auch großflächiger Einzelhandel zu berücksich-
tigen.  bittet das Büro Evers & Küssner I Stadtplaner darum, die Vorprüfung 
des Einzelfalls durchzuführen und die Untersuchung mit der TöB-Verschickung zu versenden.  

 sagt dies zu, bietet aber an, die Vorprüfung ggf. bereits mit 
dem Protokoll zur Grobabstimmung zu versenden. 
 
Abschließend stellt  fest, dass der Bebauungsplan grobabgestimmt ist. 
 
 
gez. 
 

 

genehmigt: 
 

 
 
Anlage: Teilnehmerliste 
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Bebauungsplan St. Pauli 45 „Spielbudenplatz 5-13, ehem. ESSO-Häuser“ 
Stellungnahme zur Grobabstimmung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme der Hamburger Stadtentwässerung AöR 
(S.1) und der Hamburger Wasserwerke GmbH (S.2) zum o.g. Bebauungsplan.  

 

Stellungnahme der Hamburger Stadtentwässerung (HSE): 

Das Plangebiet liegt im Bereich eines Mischsystems. Die Straßen Spielbudenplatz und 
Kastanienallee sind besielt, in der Taubenstraße befinden sich keine Sielanlagen der HSE.  

Im öffentlichen Gehwegbereich Spielbudenplatz befindet sich in einem lichten Abstand von ca. 
2,0 bis  2,5 m zur Grundstücksgrenze des Flurstückes 974 das vorhandene Mischwassersiel K 
DN 487 der Hamburger Stadtentwässerung. Das Mischwassersiel liegt in einer Tiefe von etwa 
5,0 m.  

Grundsätzlich ist die bauliche Zugänglichkeit der Sielanlage auch zukünftig zu gewährleisten, 
somit darf die Sielanlage in der Höhe nicht durch Auskragungen, Balkons, etc. überbaut 
werden, da ansonsten im Bedarfsfall eine Sielbaugrube nicht hergestellt werden kann. Die HSE 
geht zusätzlich davon aus, dass im Zuge der Herstellung der gepl. Tiefgaragenbaugrube 
(speziell Einbringen und Entfernen von Baugrubenverbau) weitere bauliche Betroffenheit 
entstehen kann. Ob das vorhandene Mischwassersiel nur gesichert oder umgebaut werden 
muss, ist in weiteren Abstimmungen mit dem Bauträger zu klären. Soweit dem Erschließer die 

Hamburger Wasserwerke GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrates: HSH Nordbank AG  IBAN (bei Auslandsüberweisungen) Zertifiziert nach 
Billhorner Deich 2  Staatsrat Holger Lange BLZ 210 500 00 DE 33 2105 0000 0143 1151 00 DIN EN ISO 9001 
20539 Hamburg  Geschäftsführung:  Konto-Nr.: 143 115 100 BIC: HSHNDEHHXXX DIN EN ISO 14001 
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ersten Entwürfe zum Baugrubenverbau vorliegen, ist eine rechtzeitige bilaterale Abstimmung 
mit der HSE zu empfehlen.  

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass alle anfallenden Sieplanungs- Umbaukosten durch 
den Veranlasser zu tragen sind. 

Schmutzwasser: 

Das aus dem Plangebiet anfallende Schmutzwasser kann problemlos über die vorhandenen 
Mischwassersiele in Spielbudenplatz sowie Kastanienallee abgeleitet werden.  

Regenwasser: 

Aufgrund der vorgesehenen Ausweisungen im B- Planentwurf und aufgrund der Auslastung des 
M-Sielsystems kann das anfallende Oberflächenwasser nur durch Versickerung oder durch 
entsprechende Rückhaltung auf den Grundstücken und über eine verzögerte Ableitung in die 
Mischwassersiele eingeleitet werden. Die max. Einleitmenge der Erschließungsfläche in das 
öffentliche Mischwassersielnetz liegt bei insgesamt 63 l/s. Die Einleitmenge ist auf die 
vorhandene Mischwassersiele in der Kastanienalle und im Spielbudenplatz etwa hälftig 
aufzuteilen. 

 

Stellungnahme der Hamburger Wasserwerke (HWW): 

Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf werden seitens der Hamburger Wasserwerke GmbH 
keine Einwendungen erhoben.  

Wir bitten Sie, unsere bestehenden Anlagen bei Ihrer Planung zu berücksichtigen, damit 
kostspielige Leitungsumlegungen vermieden werden.  

Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass eine Wasserversorgung des im Plan 
erfassten Gebietes nur möglich ist, wenn wir rechtzeitig vor Beginn der zusätzlichen Bebauung 
einen formlosen Antrag auf Wasserversorgung mit näheren Angaben, aus denen sich der zu 
erwartende Wasserbedarf ergibt, erhalten. Zudem muss bei der Festlegung evtl. neuer 
Straßenquerschnitte ausreichender Raum für die Unterbringung unserer Versorgungsleitungen 
berücksichtigt werden. 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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2 Protokoll der Stellungnahmen (Fragen der Bürgerinnen und Bürger) zum Bebauungsplan-

Entwurf „St. Pauli 45“ mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung (sog. öffentliche Plandiskussion) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, 
Februar 2018. 
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Bezirksamt Hamburg-Mitte           Hamburg, den 7. Februar 2017 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (SL)   
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
über die Öffentliche Plandiskussion 

zum Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 

am Dienstag, dem 22. November 2016, 19:30 Uhr, 

in der Caféteria der Stadtteilschule am Hafen, 

Bernhard-Nocht-Straße 12, 20359 Hamburg 

 

 

Vom Stadtplanungsausschuss: 

 Vorsitzender   

 Stellv. Vorsitzender   

 
Ausschussmitglieder:  

 CDU-Fraktion   
 SPD-Fraktion    
 Linke-Fraktion   
 
Vom Bezirksamt: 

   Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
   Amtsleiter Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
  Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Abteilungs-

leiter Bebauungsplanung 
   Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Abteilung 

Bebauungsplanung 
 
Weitere Teilnehmer auf dem Podium: 

   PlanBude 
   PlanBude 
   Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG 
  Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG 
 

Besucher: ca. 95 Personen 

Beginn: 19.30 Uhr 

 
Die Besucher hatten ab 19.00 Uhr Gelegenheit, sich Anschauungsmaterial anzusehen. Um 
19:30 Uhr begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Öffentliche Plandis-
kussion zum Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45. Er stellt die Vortragenden vor und erläu-
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tert, dass es sich bei der Veranstaltung um eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 
3 (1) des Baugesetzbuchs (BauGB) handele. Der Bebauungsplan St. Pauli 45 werde zwar im 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch durchgeführt, das keine frühzeitige Bürgerbeteiligung 
erforderlich mache. Dem Bezirk Hamburg-Mitte sei die Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger jedoch sehr wichtig, weswegen heute dennoch eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-
führt werde. Es sei sowohl heute als auch zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren mög-
lich, Fragen und Kritik zu äußern.  erläutert kurz den Planungsanlass und 
den Planungsort, den Ablauf der Veranstaltung sowie Sinn und Zweck der Bürgerbeteiligung 
anhand eines Zitats des § 3 (1) BauGB. Anschließend übergibt er das Wort an  

 gibt einen Überblick über die Historie des Grundstücks und die bisherigen Betei-
ligungs- und Planungsschritte. Insbesondere erläutert er die Funktion der PlanBude bei der 
Bürgerbeteiligung sowie die von der PlanBude ermittelten Ideen und Anregungen für das 
Projekt und wie diese für die Stadtteilbewohner wichtigen Nutzungen in den Planungspro-
zess eingeflossen sind. erläutert, dass im Vorwege auf Basis einer mit dem Be-
zirksamt / Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung und der PlanBude abgestimmten Auslo-
bung sowohl ein städtebaulicher als auch ein hochbaulicher Wettbewerb durchgeführt wur-
den. Die Ergebnisse der Wettbewerbe bilden die Grundlage für den aufzustellenden Bebau-
ungsplan. 

Des Weiteren erklärt , wie die PlanBude in die weiteren Planungen mit einbezo-
gen wird, welche Aufgaben und Funktionen der Projektrat hat und wie besondere Themen, 
wie z.B. mögliche Dachnutzungen, die öffentliche Zugänglichkeit vom Stadtbalkon,  der An-
teil des geförderten Mietwohnungsbaus, die Berücksichtigung von Baugemeinschaften etc. 
über einen städtebaulichen Vertrag in der Umsetzung gesichert werden. 

erläutern den bisherigen Beteiligungs-
prozess und welche Ideen, Wünsche und Anregungen aus dem Stadtteil für den Stadtteil 
daraus hervorgegangen sind. Soweit umsetzbar sei dies in die Wettbewerbe und Planungen 
eingeflossen. Insbesondere ging es auch um die Frage: Was benötigt St. Pauli? Was passt 
zu St. Pauli? Was ist ein „St. Pauli Code“, der bei der Planung zu beachten wäre? 

 erläutern anhand von Fotos und Luftbildern die Ist-Situation 
sowie mittels Lageplänen, Grundrissen, Ansichten, Modellfotos und Isometrien die geplante 
Bebauung mit den verschiedenen Nutzungsbausteinen auf Basis der Wettbewerbsergebnis-
se. 

 erläutert daraufhin die Notwendigkeit für einen neuen Bebauungsplan. Er ver-
weist auf die hochzentrale Lage des Plangebiets und die sich daraus ergebene besondere 
Relevanz dieses Stadtumbauprojektes. Anschließend ordnet er das Vorhaben in das städte-
bauliche Umfeld ein.  stellt das bestehende Planrecht vor, das zur Umsetzung 
der Planung geändert werden muss. Anschließend erläutert er die Festsetzungen des Be-
bauungsplan-Entwurfs. Er erklärt, dass es sich bei dem Vorhaben um einen sogenannten 
Angebotsbebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB handele. Als pla-
nungsrechtliche Festsetzung sei entsprechend der Nutzungskonzeption zum Spielbuden-
platz Kerngebiet und auf der südlich davon anschließenden Fläche Mischgebiet vorgesehen. 
Die Ausweisung der überbaubaren Flächen und der Geschossigkeit sei entsprechend dem 
Wettbewerbsergebnis baukörperbezogen vorgenommen worden. Die Umsetzung der Pla-
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nung werde zwischen dem Bezirksamt / Fachamt SL und dem Vorhabenträger zusätzlich 
über städtebauliche Verträge gesichert. Deren geplante Inhalte seien insbesondere: 

• Herstellungsfristen für das Gesamtvorhaben und die einzelnen Baufelder, um zu lan-
ge Baulücken zu vermeiden und den Zeitraum der Bautätigkeiten zu begrenzen 

• 

• Absicherung des vorqualifizierten Nutzungsmixes (Wohnen, Gewerbe, Kultur, Nah-
versorgung) 

• Sicherung der Erschließung sowie der (teil-)öffentlichen Zugänglichkeit von Quartier-
sachse, Stadtbalkon und Dachoberflächen i.S. des Funktionsplans 

• Sicherung einer qualitätsvollen Fassadengestaltung i.S. der Wettbewerbsergebnisse  

Weiterhin geht er auf die fachtechnischen Untersuchungen, die bereits durchgeführt wurden 
und solche die noch geprüft werden, ein und verweist darauf, dass der neue Bebauungsplan 
aus dem bestehenden Flächennutzungsplan entwickelt werden kann. 

Abschließend informiert über den weiteren Planungsprozess. 

 eröffnet daraufhin die Diskussionsrunde.  

 

Beitrag 1 

Antwort   

 

Beitrag 2 Ein Bürger fragt, wie die Dächer, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein 
sollen, erreicht werden können und ob die Dachflächen immer zugänglich sei-
en. Er möchte auch wissen, ob die stadtteilbezogenen Nutzungen sowie die 
öffentliche Zugänglichkeit von Dächern über einen städtebaulichen Vertrag 
abgesichert werden. Er fragt weiterhin, ob für den geplanten Stadtbalkon ein 
Gehrecht für die Öffentlichkeit festgesetzt werde.  

Antwort  erläutert die Zugänge und Wege zu den unterschiedlichen Dach-
flächen. Ein Teil der Dachflächen werde öffentlich zugänglich sein, teils seien 
die Dachflächen aber auch als private Außenräume sowie als von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern gemeinschaftlich nutzbare Dachgärten geplant. 
Bei den Dachflächen, die der Gastronomie zugeordnet sind, sollen Teilflächen 
frei von Bestuhlung und damit der Allgemeinheit zugänglich bleiben. Die ge-
plante Spielfläche mit Basketballfläche auf dem Dach soll öffentlich zugänglich 
sein. Es könne jedoch eine zeitliche Beschränkung geben, um Lärmkonflikte 
mit Wohnnutzungen sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in der unmit-
telbaren Nachbarschaft insbesondere in der Nachtzeit zu vermeiden. Auch der 
Stadtbalkon stehe der Öffentlichkeit grundsätzlich zur Verfügung. Es könne 
jedoch sein, dass aus Sicherheitsgründen bei Großveranstaltungen auf dem 
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Spielbudenplatz die Anzahl der Personen auf dem Stadtbalkon beschränkt 
werden müsse, um eine Überfüllung zu vermeiden.  

  erklärt, dass es einen städtebaulichen Vertrag geben wer-
de, dessen Inhalte und Regelungen  aber erst noch verhandelt werden müs-
sen.  

 
  

 erläutert, dass der Stadtbalkon als öffentlich nutzbare Fläche 
festgesetzt werden solle. Näheres hierzu werde im weiteren Planverfahren ge-
regelt. 

 

Beitrag 3 Ein Bürger fragt, ob die Stadtteilbewohner bei den Verhandlungen zum städ-
tebaulichen Vertrag beteiligt werden. 

Antwort  erklärt, dass es einen Projektrat gebe, in dem die PlanBude als 
Vertreterin der Stadtteilbewohner eingebunden sei, und in dem sowohl die ak-
tuellen Planungsstände als auch relevante Punkte aus dem städtebaulichen 
Vertrag vorgestellt werden.  

 

Beitrag 4 Ein Bürger fragt, wie viel oberirdische Bruttogeschossfläche (BGF) vor Abriss 
der Bestandsgebäude vorhanden waren. Er halte die geplanten 28.600 m2 
BGF für zu hoch und unverträglich. 

Antwort  antwortet, dass die vorherigen Gebäude ca. 8.000 bis 10.000 
m2 BGF aufwiesen. 

 

Beitrag 5 Der Bürger erklärt, dass die vorherigen „Esso-Häuser“ und die Tankstelle mit 
ihrer Baumasse, den Nutzungen und der Vielfalt in den Stadtteil eingebunden 
waren. Er bezweifelt angesichts der hohen geplanten Baumasse, dass die 
neue Planung sich in den städtebaulichen Kontext einfügen werde und fragt, 
wo bei der Planung die Ausgewogenheit bliebe. Des Weiteren äußert er sich 
kritisch zu der geplanten Quartiersgasse, die ihn an die Herbertstraße erinne-
re. 

Antwort  verweist auf den ausgewogenen Nutzungsmix, der öffentli-
che Nutzungen, St-Pauli-affine Nutzungen und Wohnnutzungen berücksichti-
ge. Dieser Nutzungsmix und die vielfältigen, auch stadtteilbezogenen Anforde-
rungen an das Projekt sowie der in Hamburg dringend benötigte Wohnraum 
würden eine höhere Ausnutzung des Grundstücks als bisher erfordern. 
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Beitrag 6 Eine Bürgerin möchte wissen wie viele Wohnungen vorher vorhanden waren 
und wie viele geplant seien. 

Antwort  

 
 

 

 

Beitrag 7 Ein Bürger möchte wissen, was das Fab Lab sei. 

Antwort  erklärt, dass es sich bei dem Verein um eine Art Werkstatt mit 
Computern handele, z.B. mit 3-D-Druckern und open-source-Angeboten. Mit 
neuen Technologien können dort Dinge selbst hergestellt werden. 

 

Beitrag 8 Ein Bürger betont die Wichtigkeit von bezahlbaren Wohnungen im Stadtteil. 
Die Bewohner- und Eigentümerstruktur müsse zu St. Pauli passen. Er regt die 
Beteiligung von Baugenossenschaften für den geförderten Wohnungsbau an. 

Antwort 
 

 
 

 

 

Beitrag 9 Ein Bürger weist darauf hin, dass viele öffentlich geförderte Wohnungen mitt-
lerweile in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden.  

Antwort erklärt, dass der Bezirk dieses Problem erkannt habe und deshalb 
für einige Stadtteile soziale Erhaltungsverordnungen erlassen habe bzw. noch 
erlassen werde. Der Stadtteil St. Pauli selbst ist weitestgehend als Gebiet der 
Sozialen Erhaltungsverordnung festgelegt. Gleichzeitig trat mit Erlasse dieser 
Verordnung die sogenannte Umwandlungsverordnung in Kraft. Diese legt fest, 
dass die bestehenden Mietwohnungen nicht ohne Genehmigung in Eigen-
tumswohnungen umgewandelt werden dürfen.  

 

Beitrag 10 Ein Bürger erkundigt sich nach dem Baubeginn und der Bauzeit. 

Antwort  
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Beitrag 11 
 

Antwort  

 

Beitrag 12 Eine Bürgerin lobt die Arbeit der PlanBude, des Projektrates und der beteilig-
ten Öffentlichkeit. Sie fragt, ob der städtebauliche Vertrag nicht auch mit der 
Öffentlichkeit diskutiert werden könne und ob nicht geregelt werden könne, 
dass Mietwohnungen nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden 
dürfen. 

Antwort  verweist in diesem Zusammenhang auf den Projektrat und die 
PlanBude. Die wesentlichen Inhalte der städtebaulichen Verträge werden in 
der Begründung zum Bebauungsplanentwurf dargelegt. Im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs können alle Bürgerinnen 
und Bürger zum Bebauungsplanentwurf und seiner Begründung Stellung 
nehmen. Die Inhalte der städtebaulichen Verträge müssen bereits vor Beginn 
der öffentlichen Auslegung von den Vertragspartnern unterzeichnet werden. 
Deshalb wird – wie bereits erwähnt – die Erörterung der einzelnen Vertrags-
entwürfe frühzeitig im Projektrat erfolgen. 

 

Beitrag 13 Ein Bürger fragt, wie sichergestellt werde, dass auch Wohnungen nach dem 
2. Förderweg geplant und gebaut werden. 

Beitrag 14 Ein Bürger bekräftigt seine Sorge, dass geförderter Wohnungsbau in Eigen-
tumswohnungen umgewandelt wird. Er regt an, die Sozialbindung ohne Lauf-
zeitende festzuschreiben. 

Antwort 

 
 

uf die bereits ausgeführten Steuerungsmöglichkei-
ten durch die Soziale Erhaltungsverordnung St. Pauli. 
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Beitrag 15  Ein Bürger fragt, wie der Zugang zur Quartiersgasse geregelt werde und ob 
der Zugang abgeschlossen werden könne. 

Antwort  betont, dass die Quartiersgasse als öffentlicher Raum fungieren 
soll. Dies sei auch im Interesse der dort zukünftig ansässigen Gastronomie- 
und Gewerbebetreiber. Soziale Kontrolle entstehe auch durch die zukünftigen 
Bewohner und Betreiber. Letztendlich müsse die Entwicklung aber abgewartet 
werden. 

  ergänzt, dass es sich gemäß Planungskonzeption eher um 
eine Anwohnergasse als um eine Partymeile handle.  

 

Beitrag 16 Eine Bürgerin bittet um Erläuterung der Zugänge zu den Dächern und fragt, 
ob die öffentliche Zugänglichkeit nicht im Bebauungsplan geregelt werden 
müsse. Sie fragt auch, warum in den Plänen an einigen Stellen zwei Ge-
schosszahlen auftauchen. 

Antwort  erläutert die Zugänge zu den Dachflächen. Sie weist darauf hin, 
dass in einigen Bereichen die Anzahl der Geschosse noch nicht feststehe, die 
Gesamthöhe der einzelnen Baufelder aber durch den Bebauungsplan mit 
Festsetzung von Gebäudehöhen begrenzt werde.  erklärt, dass 
die öffentliche Zugänglichkeit von Dachflächen über den städtebaulichen Ver-
trag abgesichert werde, da eine Festsetzung im Bebauungsplan nicht möglich 
sei. 

 

Beitrag 17 Eine Bürgerin fragt, ob die Brücke über der Quartiersgasse nicht festgesetzt 
werden müsse. 

 Antwort  bestätigt, dass diesbezüglich noch Planungs- und Klärungsbedarf 
bestehe. 

 

Beitrag 18 Ein Bürger fragt, wie die LKW-Be- und Entladung geplant sei und ob in der 
Kastanienallee Bäume gefällt werden müssen. Er bittet um Erläuterung des 
Parkkonzepts. 

Antwort  erläutert, dass es eine Tiefgarage mit drei Ebenen geben wer-
de. Im 1. Untergeschoss sei eine Logistikzone für Lkw bis 22 t geplant, im 2. 
und 3. Untergeschoss werden die Stellplätze für die Gewerbetreibenden und 
die Bewohner untergebracht.  erklärt, dass die Vitalität einiger 
Straßenbäume in der Kastanienallee nach Aussage bezirksinterner Fachleute 
ohnehin fraglich sei und diese folglich ggf. ersetzt werden müssten. Zudem 
müssten auf Privatgrund innerhalb des Plangebietes einige Bäume im Zuge 
der Baumaßnahme gefällt werden. In beiden Fällen würden gefällte Bäume 
aber durch Neupflanzungen ersetzt werden. Die Planung sehe auch Innen-



  - 8 / 9 - 

hofbegrünungen und Dachgärten vor. Insgesamt werde ein gleicher Begrü-
nungsanteil erreicht, wie er auch bei den „Esso-Häusern“ vorhanden war. Die 
Begrünungen inklusive Substrataufbau werden über die Verordnung des Be-
bauungsplans festgeschrieben. Aufgrund der Tiefgaragenzufahrt werde sich 
die Anzahl der Stellplätze in der Kastanienallee geringfügig verringern.  

 ergänzt, dass die Bewohner später Zugang zu den begrünten 
Innenhöfen haben werden. 

 

Beitrag 19 Ein Bürger befürchtet zukünftig eine Kastanienallee ohne Kastanienbäume. 
Des Weiteren weist er darauf hin, dass die begrünten Innenhöfe keinen ökolo-
gischen Wert für Tiere haben werden, da diese die Innenhöfe nicht erreichen 
können. 

Antwort  erklärt, dass im Hamburger Stadtgebiet die Miniermotte den Kas-
tanienbäumen erheblich zusetze und es deshalb besser sei, andere Baumar-
ten zu pflanzen. Die Anregung, bei der Planung auf die ökologische Qualität 
der Innenhöfe für die Fauna zu achten, werde aber aufgenommen.  

 

Beitrag 20 Ein Bürger fragt, wie der Zugang zur Dachterrasse über die Hotellobby si-
chergestellt werde oder ob es sich um eine reine Hotelterrasse handele. 

Antwort  erklärt, dass der Zugang für jeden Restaurantbesucher mög-
lich sei. Es gebe auch weitere Dachterrassen, die für die Öffentlichkeit zu-
gänglich seien, mit Eingängen sowohl von der Quartiersgasse, als auch von 
der Taubenstraße. 

 

Beitrag 21 Eine Bürgerin fragt nach dem Vermietungskonzept und wie groß die Keller 
und Abstellräume bei kleinen Wohnungen werden. 

Antwort  erklärt, dass es in diesem frühen Stadium der Planung noch kein 
Vermietungskonzept gebe und auch die Grundrissplanungen noch nicht so 
weit seien, dass verlässliche Zahlen zu den Größen der Abstellräume vorlie-
gen. Es werden aber selbstverständlich die Anforderungen der Hamburgi-
schen Bauordnung eingehalten. 

 

Beitrag 22 Eine Bürgerin fragt, ob es ein Windgutachten geben werde und verweist auf 
das Bavaria-Quartier, das sehr zugig sei. 

Antwort  bestätigt die Situation im Bavaria-Quartier und erklärt, dass ein 
bereits beauftragtes Windgutachten kurz vor der Fertigstellung steht.  
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 dankt für die Anregungen und verweist auf das weitere Verfahren und 
darauf, dass das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung auch weiterhin für Fragen zur Ver-
fügung stehe. Außerdem macht er noch einmal auf die öffentliche Auslegung und die Mög-
lichkeit, schriftliche Stellungnahmen abzugeben, aufmerksam.  erklärt, dass im 
öffentlichen Teil des Stadtplanungsausschusses auch weiterhin eine laufende Berichter-
stattung stattfinden werde. 

 schließt die Diskussionsveranstaltung um 21:25 Uhr. 

 
 
 
 

  
 

 
 
Anlagen: 

x Präsentation des Bezirksamtes Hamburg-Mitte / Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung 

x Präsentation der PlanBude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3 Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf „St. Pauli 45“ mit wesentlichen umweltbezo-

genen Inhalten aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB,  

 
 
  



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 

Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf St. Pauli 45 im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB 

Zeitraum der Beteiligung: 12.06.2018 – 11.07.2018 

Die Stellungnahmen wurden thematisch sortiert. Des Weiteren wurden redaktionelle und allgemeine Hinweise in 
die Abwägungssynopse aufgenommen. 

 

 

  

Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 
eingetroffen am 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Kultur und Medien 
Referat Kunst, Kreativwirtschaft, Musik und Kulturprojekte 

11. Juli 2018 

BIS-Polizei 
Verkehrsdirektion – VD 52 

11. Juli 2018 

Stromnetz Hamburg GmbH 
Zentrale Dienste Trassenmanagement/Grundstücksbenutzung 

11. Juli 2018 

Bezirksamt Hamburg-Mitte MR 31 11. Juli 2018 

Bezirksamt Hamburg-Mitte VS 31 10. Juli 2018 
BWVI Amt für Verkehr und Straßenwesen 
Verkehrsentwicklung VE 3 

10. Juli 2018 

BSW-Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung 
Abteilung: LP 13 

10. Juli 2018 

Stadtreinigung Hamburg  10. Juli 2018 

BIS-Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
Abteilung: LKA FST 32 

09. Juli 2018 

BWVI-Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft 
Wirtschaftsbezogene Stadt- und Regionalentwicklung 

09. Juli 2018 

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) 
Planungsbegleitung - 453 

09. Juli 2018 

Bezirksamt Hamburg-Mitte - BP 04. Juli 2018 

Vattenfall Europe Business Services GmbH 
Liegenschaftswesen 

03. Juli 2018 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 22 

03. Juli 2018 

Bundesnetzagentur 29. Juni 2018 
Handelskammer Hamburg 25. Juni 2018 

50 Hertz 
Transmission GmbH 

18. Juni 2018 

Hamburg Wasser 
Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 

13. Juni 2018 

BUE-Amt für Immissionsschutz und Betriebe, IB 14. Juni 2018 

Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Bereich Schienenverkehr / Planung 

14. Juni 2018 

Finanzbehörde – Bezirksverwaltung 
Anliegerbeiträge 63 

13. Juni 2018 



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 

PLANINHALTE 
 

Art der baulichen Nutzung 

Verordnung 

Verkehrsplanung 



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 

Lärmschutz 

BSW-Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung, LP 13 

16 Festsetzung zum Lärmschutz 

Aufgrund der Verkehrslärmbelastung, die von der Reeperbahn einwirkt und dem Veranstaltungslärm 
durch den Betrieb auf dem Spielbudenplatz, erscheint eine Festsetzung zum Lärmschutz für das vorge-
sehene Kerngebiet erforderlich zu sein. LP13 schlägt folgende Formulierung vor: 

"Zum Schutz vor Außenlärm ist für Aufenthaltsräume im Kerngebiet ein ausreichender Schallschutz 
durch bauliche Maßnahmen an den Außenbauteilen zu schaffen. Für zum Schlafen genutzte Räume 
sind zudem schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, soweit der notwendige hygienische 
Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt 
wird." 

 

Bezirksamt Hamburg-Mitte - VS 31 

17 Das Fachamt für Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz kann zu dem 
jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben, da uns das aktuelle Schalltechnische Gutachten 
nicht vorliegt. 

 

Baugrenzen, Abstandsflächen 
Bezirksamt Hamburg-Mitte - BP 

18 Vermaßung Bebauungstiefe 

5.2.1 Hier ist in der Begründung für das Baufeld 1 nördlich des Hotel eine Bebauungstiefe von 17,80m 
angegeben. Im Plan selbst ist hier aber nur eine Tiefe von 17,70m vermaßt. 

19 Baugrenzen, Abstandsflächen und zukünftige Grundstücksgrenzen 

Im Osten dieses Baufeldes sollen die Baugrenzen den bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Min-
destabständen zur Grundstücksgrenze folgen. Im Plan sind jedoch keine Grundstücksgrenzen erkenn-
bar, so dass dies nicht beurteilt werden kann. Es ist bekannt, dass eine Realteilung geplant ist, diese 
sollte dann auch dargestellt werden. 

20 5.2.4 Unterschreitung der Abstandsflächen: 

Die Begründung, warum die zwingenden Festsetzungen des B-Planes Vorrang haben sollen gegenüber 
den Abstandsflächenregeln der HBauO, ist nicht ausreichend. Bei Erstreckung von Abstandsflächen auf 
andere Baukörper kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abweichung vertretbar ist. Hier 
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muss es einen stärkeren Bezug zu den einzelnen Baukörpern, den Wohnungen und den Grundrissen 
geben, so dass erkennbar wird, wieso im Einzelfall die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kein Prob-
lem darstellt und die Anforderungen an Belichtung, Belüftung und Besonnung trotzdem eingehalten 
werden. 

 

Ergänzungen in der Begründung zu vorhandenen Leitungen 
Vattelfall Europe Business Services GmbH, Liegenschaftswesen 

21 Ergänzung der Begründung 

Wir bitten darum die Fernwärmeleitungen in der Begründung unter den Angaben zum Bestand mit 
aufzuführen. 

 
Stromnetz Hamburg GmbH, Zentrale Dienste Trassenmanagement/Grundstücksbenutzung  

22 Ergänzung der Begründung 

Bitte vermerken Sie in der Begründung zum Bebauungsplan unter Ziffer 3.4 "Angaben zum Bestand" 
folgenden Text: 

„Im Bereich der vorhandenen öffentlichen Wegeflächen und den an das Verteilnetz angeschlossenen 
Grundstücken befinden sich diverse Mittel- und Niederspannungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, 
der Stromnetz Hamburg GmbH, zur örtlichen Versorgung.“ 

 

Regenwasserentsorgung 

Hamburg Wasser, Hamburger Stadtentwässerung (HSE), Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 

 
24 Regenwasserrückhaltung und -ableitung 

Aufgrund der vorgesehenen Ausweisung im B-Planentwurf und aufgrund der Auslastung des Mischwas-
ser-Sielnetzes kann das anfallende Oberflächenwasser nur durch Versickerung oder durch entsprechen-
de Rückhaltung auf den Grundstücken gehalten werden. Die gesamte RW- Einleitmenge in das öffentli-
che Mischwassernetz liegt für die B-Planfläche bei insgesamt 63 l/s. Die HSE schlägt vor, die Einleitmen-
ge auf die vorhandenen Mischwassersiele in der Kastanienalle und im Spielbudenplatz etwa hälftig aufzu-
teilen. 

 

  



Nr. Inhalt der Stellungnahme  
 

HINWEISE 
 

Ver- und Entsorgung 

Hamburg Wasser, Hamburger Stadtentwässerung (HSE), Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 

25 Sielumbau 

Im öffentlichen Gehwegbereich Spielbudenplatz befinden sich in einem lichten Abstand von ca. 2,0 bis 
2,5 m zur Grundstücksgrenze des Flurstücks 974 das vorhandene Mischwassersiel KDN 487 der Ham-
burger Stadtentwässerung, welches in einer Tiefe von ca. 5,0 m liegt. Der vorliegende Bebauungsplan 
sieht in diesem Bereich eine Überbauung mit einer Treppen-, sowie einer Balkonanlage vor, wodurch die 
Zugänglichkeit nicht weiter gegeben ist. Die HSE geht davon aus, dass das öffentliche lokale Mischwas-
sersiel DN 500 in eine neue Trasse in der Fahrbahn auf einer Länge von 170 m zu verlegen ist. Ca. 10 
vorhandene Sielanschüsse wären ebenfalls anzupassen, dazu ist eine 1,60 m breite Trasse in der dane-
benliegenden Fahrbahn Voraussetzung. Die Sielumbaukosten werden von der HSE grob auf 350.000€ 
geschätzt. 

26 Hamburger Wasserwerke (HWW) 

Straßenbreite 

Bei der Festlegung evtl. neuer Straßenquerschnitte muss ausreichender Raum für die Unterbringung der 
Versorgungsleitungen berücksichtigt werden. 

Umbau Frischwasserleitung 

Im Bereich der geplanten Treppenanlagen sowie der Balkonanlage in der Straße Spielbudenplatz befin-
det sich eine Frischwasserleitung der HWW. Diese Leitung muss im Vorwege umgebaut werden, da 
durch die geplante Überbauung keine Zugänglichkeit der Leitung gewährleistet ist. Die HWW gibt an, 
dass eine Wasserversorgung des im Plan erfassten Gebietes nur möglich ist, wenn die HWW rechtzeitig 
vor Beginn der zusätzlichen Bebauung einen formlosen Antrag auf Wasserversorgung mit näheren Anga-
ben, aus denen sich der zu erwartende Wasserbedarf ergibt, erhalten.  

 
Hamburg Wasser, Hamburger  Stadtentwässerung, Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 

27 Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser kann problemlos über die vorhandenen Mischwassersiele in Spielbuden-
platz sowie Kastanienallee abgeleitet werden. 

28 Baugrube 

Die HSE geht im Zuge der Herstellung der geplanten Baugrube von einer weiteren Betroffenheit aus. Sie 
empfiehlt daher eine bilaterale Abstimmung zwischen Bauträger und HSE, sobald Entwürfe zum Baugru-
benverbau vorliegen. 

 
Vattelfall Europe Business Services GmbH, Liegenschaftswesen 

29 Fernwärmeleitungen 

Vattelfall Europe hat die Unterlagen des Bebauungsplans geprüft und teilt Ihnen mit, dass sich angren-
zend in diesem Bereich Fernwärmeleitungen befinden, des Weiteren befinden sich Fernwärmeleitungen 
in Planung. 

Beachten Sie bitte, das Aufgrabungen und Arbeiten im Bereich von Fernwärmeleitungen mit besonderer 
Rücksicht auszuführen sind.  

Bei Aufgrabungen parallel zu Fernwärmeleitungen in Betonkanälen darf ein lichter Abstand von 0,80 m, 
bei ihrer Kreuzung ein lichter Abstand von 0,20 m nicht unterschritten werden. Bei Aufgrabungen im 
Bereich von Kunststoffmantelrohr - Fernwärmeleitungen (KMR) ist jeweils ein lichter Abstand von 0,50 
m gefordert, da besonders hier der rohrumhüllende Boden zur Abstützung des Bettungsdruckes und 
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zum Erhalt ihrer Lage notwendig ist. 

Vattenfall Europe weist ausdrücklich auf die "Empfehlungen für Aufgrabungen im Bereich von erdverleg-
ten KMR" hin. Des Weiteren möchten Vattenfall Europe darauf hinweisen, dass sich in unseren Fern-
wärmetrassen auch 400V-Steuerkabel befinden. 

Beachten Sie bitte auch mögliche Querverbindungen dieser zu Schaltkästen, Schächten und Gebäu-
den. Jede Beschädigung von Fernwärmeanlagenteilen ist umgehend der Vattenfall Wärme Hamburg 
GmbH zu melden. 

Den zur Zeit aktuellen Fernwärmeleitungsbestand entnehmen Sie bitte dem beigefügten Fernwärme. 

Der Übersichtsplan gilt nicht als Leitungsauskunft. Die erforderlichen Lagepläne, Informationen und 
Bedingungen sind von der Planstelle des Fernwärmebetreibers einzuholen, Telefon 6396-3551/-2734, 
(waerme.dokumentation.hamburg @vattenfall.de). 

 
BUE Amt für Immissionsschutz und Betriebe, IB 

30 Schmutzwasser- und Regenwasserentwässerung 

Mit dem Bebauungsplan muss die Entwässerung des Plangebietes nach den Anforderungen und Ziel-
setzungen der HBauO, des HmbAbwG, des WHG und des HWaG dauerhaft sichergestellt werden. 

Es ist erforderlich für das Plangebiet ein Entwässerungskonzept für die Schmutzwasser- und Regen-
wasserentwässerung aufzustellen. 

Sollten die Einleitungsmengen für Niederschlagswasser in das Regenwassersiel von Hamburg Wasser 
begrenzt werden, sind ausreichende Rückhalteeinrichtungen von vornherein vorzusehen. 

Zur Berücksichtigung von Starkregenereignissen ist obligatorisch ein Überflutungsnachweis entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu führen (unabhängig von der Art und Weise 
der Regenentwässerung z.B. Sieleinleitung, Gewässereinleitung, Versickerung). Dadurch ggfs. entste-
hender, zusätzlicher Flächenbedarf für notwendige Retentionsflächen ist aufgrund der starken lokalen 
Nachverdichtung und entsprechend den Zielsetzungen der RegenInfraStrukturAnpassung (RISA) be-
reits bei den Festsetzungen im Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

Vorgaben zur Dachbegrünung sind generell als sinnvoll zu werten, da damit eine Verringerung des 
Oberflächenabflusses (bezogen auf den Bemessungsregen und der Leitungsdimensionierung) und eine 
Steigerung der Verdunstung erzielt wird. Hinsichtlich des Überflutungsschutzes gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik kann durch Gründächer jedoch per se keine Retention oder Minderung 
des Abflussbeiwertes in Ansatz gebracht werden. Eine planmäßige Regenrückhaltung auf Flachdächern 
kann eine kostengünstige Alternative zur Schaffung unterirdischer Rückhalteräume und einer größeren 
Leitungsdimensionierung darstellen. Hierfür sind die Dachabflüsse durch Drosselabläufe zu begrenzen, 
der Rückhalteraum nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berechnen und als Lastan-
nahme statisch zu berücksichtigen. 

Für die Planung der Dach-Notentwässerung ist folgendes zu beachten: Die Ableitung von Nieder-
schlagswasser über Speier darf nur auf Flächen des eigenen Grundstückes erfolgen, die nicht allge-
mein zugänglich sind. Stehen keine Grünflächen zur Verfügung, auf die über Speier entwässert werden 
kann, ist eine andere Form der Notentwässerung zu wählen, z.B. Rechtecköffnungen in der Attika und 
Ableitung des Niederschlagwassers an der Gebäudefassade. Eingangsbereiche sind auszuklammern. 
Diese Anforderungen sind sowohl für die Notentwässerung der Dachflächen als auch für Balkonflächen 
zu erfüllen. Passanten dürfen durch die Dach-Notentwässerung nicht belästigt werden. Sollten Notent-
wässerungen konstruktiv in den öffentlichen Raum reichen, wäre die Zustimmung des Managements 
des öffentlichen Raumes erforderlich. 

Grundwasser darf durch Dränageleitungen nicht in das öffentliche Siel abgeleitet werden. 
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Stromnetz Hamburg GmbH, Zentrale Dienste Trassenmanagement/Grundstücksbenutzung  

31 Stromversorgung 

Im Bereich der vorhandenen öffentlichen Wegeflächen und den an das Verteilnetz angeschlossenen 
Grundstücken befinden sich diverse Mittel- und Niederspannungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, der 
Stromnetz Hamburg GmbH, zur örtlichen Versorgung. 

Für die Versorgung der Neubauten mit elektrischer Energie ist die Stromnetz Hamburg GmbH bereits in 
die Planung mit eingebunden. Voraussichtlich werden zwei Netzstationen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans erforderlich. Außerdem werden diverse Kabelanlagen rund um die Neubebauung notwen-
dig. Diese werden sich in den Straßenverkehrsflächen des Spielbudenplatzes, der Taubenstraße und der 
Kastanienallee befinden. 

 

50 Hertz, Transmission GmbH 

32 50 Hertz gibt an, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50 Hertz betriebenen Anlagen (z.B. Um-
spannwerke, Hochspannungsfreileitungen und –kabel, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsor-
gungsleitungen) befinden. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50 
Hertz Transmission GmbH. Wird das Vorhaben geändert oder nicht innerhalb von zwei Jahren begonnen, 
ist es erneut zur Prüfung und Stellungnahme einzureichen. 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 22 

33 Seitens der Telekom Deutschland GmbH keine Bedenken. 

Wir bitten Sie zwecks zeit- und bedarfsgerechter Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen uns 
wenn möglich grobe Eckdaten wie Baubeginn, Wohneinheiten, Geschäftseinheiten usw. an das Funkti-
onspostfach NBG.Hamburg@telekom.de zu senden. 

Um eine innovative Versorgung mit Glasfasertechnik sicherzustellen, muss dies schon bei der Gebäude-
planung mit berücksichtigt werden. 

 

Richtfunkstrecken 

Bundesnetzagentur 

34 Der beigefügten Anlage können Sie die Namen und Anschriften der in dem ermittelten Koordinatenbe-
reich tätigen Richtfunkbetreiber entnommen werden. Durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weite-
re Planung ist es ggf. möglich, Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. Die ange-
fragte Standortplanung befindet sich im Schutzbereich der Funkstellen für den Ortungsfunk/Radar. Da 
Beeinträchtigungen dieser Funkstellen durch die geplante Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden 
können, empfiehlt die Bundesnetzagentur, sich auch mit den in der Anlage 2 genannten Betreibern in 
Verbindung zu setzen. Grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang mit Richt-
funkstrecken sowie ergänzende Hinweise stehen Ihnen auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung zur Verfügung. 

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 BDSG weise ich darauf hin, dass Sie nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BDSG die in 
diesem Schreiben übermittelten personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen dürfen, zu dessen Erfüllung sie Ihnen übermittelt werden. 
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Kriminalprävention 
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4 Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf „St. Pauli 45“ mit wesentlichen umweltbezo-

genen Inhalten aus der Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB (sog. Kenntnisnahmeverschickung) 
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Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

laut Vorlage zum AK1 vom 20.07.2018 sollte die Begründung des Bebauungsplans um

die Angaben der elektrischen Versorgung ergänzt werden. Da dies noch nicht geschehen

ist, bitten wir nochmals um Beachtung unserer Stellungnahme vom 11.07.2018 und somit

um Ergänzung der Begründung.

Mit freundlichen Grüßen

Stromnetz Hamburg GmbH

1



 
 

 

5 Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf „St. Pauli 45“ mit wesentlichen umweltbezo-
genen Inhalten aus der ersten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB  
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           20.05.2019 

 

               
Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Hamburg-Mitte 

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 

 

 

hier: Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 07.03.2019 bis 08.04.2019 
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Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung  

(hier: Auszugsweise Zusammenstellung der umweltrelevanten Stellungnahmen für die Umweltakte 
zur erneuten Öffentlichen Auslegung vom 30.08. bis 30.09.2021)  

Hinweis: Den Originalstellungnahmen wurde seitens M/SL jeweils am Anfang eine stichwortartige 
Zusammenfassung der in der Stellungnahme enthaltenen Themen ergänzt. 

 

Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit  

1 Einzelstellungnahmen von Bürgerinnen und Bürger 

Themen:  

Umsetzung der öffentlichen, soziokulturellen und sozialen Nutzungen,  

Festsetzung der vertraglichen Regelungen im B-Plan, 

öffentlich nutzbare Dachflächen über B-Plan sichern, 

Fläche für Baugemeinschaft sichern 

mehr öffentlich geförderte Wohnungen, 

durch Festsetzungen im Bebauungsplan Fallback-Lösungen des Vertrags ausschlie-
ßen 

1.2 Bürger 2 (Vereinsstraße 28), Stellungnahme vom 21.03.2019, eingegangen am 
26.03.2019  

1.2.3 Thema: Räume für Traditionsclubs und Läden wie Molotow und Kogge im Plange-
biet ermöglichen 

Die hiermit begründete Baudichte muss nun auch entsprechend gefüllt werden. Traditions-
clubs und Läden wie Molotow und Kogge müssen hier ihren neuen (alten) Ort finden.  

 

1.3 Bürger 3 (Hopfenstraße 17), Stellungnahme vom 21.03.2019, eingegangen am 25.03.2019  

1.3.1 Thema: Höhe und Dichte der geplanten Bebauung ist nur durch die öffentliche Nut-
zung der Dachflächen zu rechtfertigen 

Die Überschreitungen der zulässigen Gebäudehöhen ist nur durch die öffentliche Nutzung 
der Dächer zu genehmigen. Die Gebäude sind für St.Pauli viel zu hoch und zu dicht be-
baut. Die Dachnutzung macht die Höhen erträglich.  

 

1.4 Bürger 4 (Max-Brauer-Allee 127/4), Stellungnahme vom 21.03.2019, eingegangen am 
25.03.2019  

1.4.2 Themen: Nachbarschaftscluster mit Nutzugsbausteinen im B-Plan verbindlich fest-
setzen und realisieren, Hohes Maß der baulichen Nutzung nur über diese Nutzungen 
zu rechtfertigen 

Das Nachbarschaftscluster mit den sozialen, kulturellen und innovativen Nutzungen für 
den Stadtteil sollte meiner Meinung nach unbedingt umgesetzt werden. Damit die Bewoh-
ner und Anwohner die Möglichkeit haben sich selber kulturell und gesellschaftlich zu be-
teiligen. Ohne dieses ist das Maß der baulichen Nutzung viel zu viel. Diese Nutzung muss 
im Plan rechtlich gesichert werden. 

 

1.6 Bürger 6 (Wohlwill Straße 43), Stellungnahme vom 17.03.2019, eingegangen am 
20.03.2019  
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1.6.1 Thema: Hohes Maß der baulichen Dichte nur zu rechtfertigen, wenn quartiersnahe 
Nutzung durch Baugruppe und dem Nachbarschaftscluster auch realisiert werden 

Am Bebauungsplan begrüße ich im besonderem die quartiersnahe Nutzung durch die Bau-
gruppe und dem Nachbarschaftscluster. Sollten diese jedoch nicht realisiert werden kön-
nen, halte ich die übliche 3-fache Überbauung, anstelle von 7,2 bzw. 7-facher Überbauung 
für angemessen. 

 

1.7 Bürger 7 (Wohlwill Straße 43), Stellungnahme vom 17.03.2019, eingegangen am 
20.03.2019  

1.7.1 Thema: Umsetzung der subkulturellen Nutzungen und der Realisierung des Bau-
felds 5 durch Baugemeinschaft/Baugruppe sicherstellen,  

Hohes Maß der baulichen Nutzung nur bei Umsetzung dieser Planelemente gerecht-
fertigt 

Der Entwurf ist im Planungsprozess auf Grundlage des „St. Pauli-Codes“ entwickelt wor-
den. Dieser spiegelt sich u.a. im Baufeld 5 wieder, wo Wohnungen einer Baugruppe sowie 
eine gewerblich-subkulturelle Nutzung geplant sind. U.a. diese Planelemente lassen die 
Überschreitungen der GFZ sinnvoll erscheinen. Bitte prüfen sie die Einhaltung dieser Pla-
nelemente durch den Investor Bayrische Hausbau , die von den erhöhten GFZ maximal 
profitiert und wirken sie darauf hin, dass der Bebauungsplan 45 nur genehmigt wird, wenn 
der Investor die Umsetzung der Planelemente belegbar garantieren kann. Ggf. geben sie 
dem Bauausschuss des Bezirkes Mitte den Rat den Bebauungsplan 45 abzulehnen. 

 

1.8 Bürger 8 (Fährstraße 99, 21107 Hamburg) Stellungnahme vom 31.03.2019, eingegangen 
am 31.03.2019 

1.8.1 Thema: Umsetzung des Innovations- und Subkultur-Clusters sicherstellen,  

Hohes Maß der baulichen Nutzung nur bei Umsetzung dieser Planelemente gerecht-
fertigt 

Das im B-Plan vorgesehene Innovations- und Subkultur-Cluster muss unbedingt realisiert 
werden. Dies muss die FHH gegenüber dem Investor und Grundstückseigentümer sicher 
stellen und ggf. durchsetzen. Denn der Innovations- und Subkultur-Cluster ist ein zentrales 
Ergebnis des intensiven öffentlichen Beteiligungsverfahrens (PlanBude), welches mit er-
heblichen öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Ohne Realisierung des Innovations- und 
Subkultur-Clusters ist die im B-Plan angestrebte „für St. Pauli spezifische Durchmischung 
von Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Einrichtungen der Nachtökonomie“ (S. 4 Be-
gründung zum Bebauungsplan St. Pauli 45) nicht zu erreichen und die Ergebnisse des 
Beteiligungsverfahrens würden in zentralen Aspekten nicht erfüllt. Daher wäre ohne die 
Realisierung des Innovations- und Subkultur-Clusters auch die im B-Plan vorgese-
hene deutliche Überschreitung der Dichteobergrenzen nach § 17 Absatz 1 Bau-NVO nicht 
gerechtfertigt, wie in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt wird: „Überhaupt ist 
das spezifische Nutzungsprofil der Baukörper mit einem hohen Anteil an sozialem und 
subkulturellem Gewerbe das Ergebnis einer intensiven Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadt-
teil. Die Unterbringung zusätzlich gewünschter Nutzungen hat ihrerseits Auswirkungen auf 
die zu realisierende bauliche Dichte.“ (S. 26 Begründung zum Bebauungsplan St. Pauli 
45) 

 

1.12 Bürger 12 (Hospitalstraße 94, 22767 Hamburg ) Stellungnahme vom 23.03.2019, einge-
gangen am 03.04.2019 

1.12.1 Thema: Einhaltung des städtebaulichen Vertrags durch Investor sicherstellen, Mit-
finanzierung der Flächen für Kultur und Baugemeinschaften durch Investor, an-
sonsten Reduzierung der Baudichte 
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Ich erwarte, dass die städtebauliche Vereinbarung eingehalten wird, insofern dass der In-
vestor „bayrische Hausbau“, sowohl die Baugemeinschaft als auch die für Kultur vorgese-
hene Fläche finanziert, ansonsten muss die Genehmigung der Bruttogeschossfläche neu 
verhandelt und reduziert werden.  

1.13 Bürger 13 (Vereinsstraße 44, 20357 Hamburg) Stellungnahme vom 23.03.2019, eingegan-
gen am 03.04.2019 

1.13.1 Thema: Einhaltung des städtebaulichen Vertrags durch Investor sicherstellen, Mit-
finanzierung der Flächen für Kultur und Baugemeinschaften durch Investor, an-
sonsten Reduzierung der Baudichte 

Ich erwarte, dass die städtebauliche Vereinbarung soweit eingeschalten wird, dass die 
einerseits erhebliche Verdichtung + Erhöhung der Bausubstanz als Voraussetzung für die 
Ermöglichung der Umsetzung der Kulturcluster und Sozial-Wohnungsbaucluster anderer-
seits verbindlich ist, d.h. ohne die Zugeständnisse im Sozial- und Kulturbereich keine Bau-
genehmigung in der derzeitigen Planungsdimension.  

 

1.17 Bürger 17 (Seilerstraße 22, 20359 Hamburg) Stellungnahme vom 29.03.2019, eingegan-
gen am 01.04.219 

1.17.1 Thema: Hohe bauliche Dichte nur bei Realisierung der subkulturellen Angebote und 
der öffentlich zugänglichen Dächer gerechtfertigt 

Die Dichte der geplanten Bebauung ist sehr hoch. Um diese Art der Bebauung überhaupt 
erträglich zu machen ist es mir als Anwohner in der näheren Umgebung wichtig, die Be-
deutung der umfangreich bespielten Dachflächen und der Flächen für subkulturelle Ange-
bote herauszuheben. 

 

1.17.2 Thema: Bezahlbaren Wohnraum sicherstellen 

Zudem war die ursprüngliche Bebauung primär bezahlbarer Wohnraum. Es ist sicher im 
Sinne des Bezirks, auch hier die Gewichtung der Wohnungsbauprojekte nicht übermäßig 
in die hochpreisige Richtung zu verschieben um die Durchmischung zu sichern. Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen sollten für die Finanzierung dieser Projektteile nicht das einzige do-
minante Kriterium sein, auch um die Akzeptanz im Bereich sicherzustellen. 

 

1.22 Bürger 22 (Ölmühle 32, 20357 Hamburg) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingegangen 
am 08.04.2019 

1.22.1 Thema: Umsetzung der öffentlichen, sozialen und kulturellen Nutzungen über Fest-
setzungen im B-Plan sicherstellen, hohe bauliche Dichte nur bei gesicherter Umset-
zung dieser Nutzungen gerechtfertigt 

In der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf wird ein deutliches Über-
schreiten der zulässigen Dichteobergrenzen mit einigen ausgleichenden Faktoren gerecht-
fertigt, insbesondere auch mit erhofften Vorteilen für den Stadtteil. Entsprechende Kon-
zepte wurden in Zusammenarbeit mit Menschen im Stadtteil entwickelt und formuliert. Al-
lerdings werden sie über den vorliegenden Entwurf nicht in gleicher Weise festgelegt und 
garantiert wie die verdichtete Bebauung selbst, Ein Bebauungsplan, der gleichsam einen 
Rechtsanspruch auf bauliche Verdichtung schafft, ohne zugleich einen entsprechenden 
Ausgleich sicherzustellen, wäre kaum im Sinne unserer Stadt. Er könnte zu Belastungen 
führen, die einer städtischen Einflussnahme kaum noch zugänglich wären – deren mögli-
che Folgen allerdings insbesondere auch von städtischen Einrichtungen getragen werden 
müssten. 
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1.25 Bürger 25 (Mathildenstraße 3) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingereicht am 
08.04.2019 

1.25.1 Thema: Umsetzung der öffentlichen, sozialen und kulturellen Nutzungen über Fest-
setzungen im B-Plan sicherstellen, Baufeld für Baugemeinschaften sicherstellen 

Wie Sie selbst schreiben, ist die Bebauungsdichte ja viel höher und dichter als normaler-
weise erlaubt. Mir ist wichtig, dass dafür auch der soziale Ausgleich fürs Viertel realisiert 
wird. Bitte legen Sie im Bebauungsplan unmissverständlich fest, dass  
- die öffentlichen Dächer 
- das Nachbarschaftscluster mit Bildungs- u. Kultureinrichtungen 
- die kiezspezifische Sozialversorgung 
- die Rückkehr des Molotow 
- der Einzug der Kogge 
- und ein gemeinnütziges Wohnmodell wie die das Projekt der Baugruppe auch wirklich 

realisiert werden. 

All das wurde uns Anwohner*innen versprochen, und wir sind auch nur deshalb bereit, 
die große Bebauungsdichte in Kauf zu nehmen. Eigentlich braucht St. Pauli nicht noch 
ein Hotel an der Reeperbahn.  Die Formulierungen im B-Plan in der VO lassen aus mei-
ner Sicht dem Investor zu viel Spielraum.  Das muss nicht sein, wie andere Beispiele aus 
Hamburg zeigen.  

 

1.25.2 Thema: Nutzungen im Urbanen Gebiet genauer festsetzen, auch geschossweise 

Ich habe gehört, dass Feinheiten im Urbanen Gebiet sehr genau festgelegt werden kön-
nen. Laut Wikipedia bietet die Ausweisung als Urbanes Gebiet die Möglichkeit, in städti-
schen Lagen eine höhere Dichte und Nutzungsmischung zu ermöglichen. Eine Besonder-
heit des Urbanen Gebiets ist die explizit vorgesehene bedingungslose Möglichkeit zur 
Festsetzung unterschiedlicher Nutzungen für einzelne Geschosse, wie es dort heißt. Dies 
muss auch hier angewendet werden. Dies gilt auch für die von mir beschriebenen kulturel-
len, sozialen, gesundheitlichen und sportlichen Zwecke, die Sie im Bebauungsplan fest-
setzen können.  

§ 2.Nr. 3 sollte so geändert werden, dass er dem quartiersüblichen Milieucharakter des 
Plangebiets entspricht. 

 

1.26 Bürger 26 (Bernhard-Nocht-Straße 48) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingereicht am 
08.04.2019 

1.26.6 Themen: Umsetzung der öffentlichen, sozialen und kulturellen Nutzungen über Fest-
setzungen im B-Plan sicherstellen, Baufeld für Baugemeinschaften sicherstellen, 

durch Festsetzungen im Bebauungsplan Fallback-Lösungen des Vertrags aus-
schließen 
Fast alle Errungenschaften des Stadtteils (Baugemeinschaft, Rückkehr des Molotows, 
Ansiedlung der Kogge, Subkulturcluster, öffentliche Dächer) sind im städtebaulichen Ver-
trag mit Fallbacklösungen versehen. Die Errungenschaften der Bayerische Hausbau 
(darf großes Hotel bauen, darf viel dichter als vorher bauen) hingegen sind nicht mit Fall-
backlösungen versehen. Daher müssen so viele Dinge wie möglich, die aus dem von der 
PlanBude initiierten Beteiligungsprozess hervorgegangen sind, im Bebauungsplan fest-
geschrieben und langfristig abgesichert werden. Durch konkrete Festsetzungen im Be-
bauungsplan müssen die Fallback-Lösungen wo auch immer möglich ausgeschlossen 
werden. 

  

1.29 Bürger 29 ( Isebekstraße 31) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingegangen am 
08.04.2019 

1.29.7 Thema: Intensive Innenhofbegrünung ermöglichen  
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Zu Satz 16) 
Der Innenhof soll einen möglichst grünen Charakter erhalten. Unter anderem sind di-
verse Farne, die im Schatten wachsen können und auch Rankpflanzen für vertikale Bau-
teile vorgesehen. Insofern ist zu prüfen, ob dies mit 20 cm starken Substrat und extensi-
ver Begrünung erreicht und gesichert werden kann. 

1.29.9 Thema: Bäume entlang der Kastanienallee und im Osten des Grundstücks wieder 
herstellen 
Allgemein: Die Bäume entlang der Kastanienallee und im Osten des Grundstücks sollen 
wieder hergestellt werden. 

 

1.29.10 Thema: Anzahl der Vollgeschosse reduzieren 
Anzahl der Vollgeschosse 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Zahl der Vollgeschosse und der max. 
Gebäudehöhen in der Planzeichnung festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse weicht im 
Entwurf der Planzeichnung in einigen Fällen von der im Gestaltungsbeirat verabschiede-
ten Kubatur der Gebäude ab. Da das Gebiet das nach Art der baulichen Nutzung zuläs-
sige Maß bereits erheblich überschreitet, sollte die Zahl der maximal möglichen Vollge-
schosse entsprechend des Ergebnisses des Gestaltungsbeirats angepasst werden: 
- Gebäude 2.1 mit Skatedach: III Vollgeschosse plus Dachaufbauten für Nutzung 
- Gebäude 2.2 „Kogge“: VIII Vollgeschosse plus Einhausung der Technik auf 8. OG als 

zulässige Überhöhung, mit Rücksprung von Gasse aus (Dachterrasse), um Technik 
einzuhausen. 

- Gebäude 1.2 „3-D-Haus“: IV Vollgeschosse, mit zulässiger Überhöhung für Umzäu-
nung / Absicherung der Dachnutzung (Fassadengleich) und zulässiger Aufbauten, um 
Betrieb der Kletterwand zu ermöglichen. 

- Gebäude 1.2 „Mittelgebäude Hotel mit Dachrestaurant“: VII Vollgeschosse. Aufbau ei-
ner leichten Dachkonstruktion zulässig, die Nutzung als Restaurant ermöglicht auf 
max. 2/3 der Dachfläche (wie eingezeichnet). Zudem wurde ein minimaler Versprung 
des Aufbaus zum Hof von ca. 50 cm vereinbart, damit dieses zusätzliche „Geschoss“ 
den Hof optisch nicht weiter beengt. 

  

1.29.11 Thema: Dachflächennutzungen festsetzen 
Weiterhin halten wir die hohe Überschreitung des baulichen Maßes im Kern- und im Ur-
banen Gebiet für nicht gerechtfertigt, wenn nicht die in der Begründung herangezogenen 
Dachnutzungen über die Zulässigkeit von Brüstungen, Geländern, Zäunen und Freitrep-
pen hinaus baurechtlich festgesetzt werden: „Dem besonderen Bedarf an Freiflächen 
wird durch eine intensive Bespielung der Dachflächen mittels öffentlich bzw. den Bewoh-
nern zugänglicher Dachgärten, Spielplätze sowie anderer freizeitorientierter Nutzungen 
Rechnung getragen. Überhaupt ist das spezifische Nutzungsprofil der Baukörper mit ei-
nem hohen Anteil an sozialem und subkulturellem Gewerbe das Ergebnis einer intensi-
ven Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadtteil.“ 

 

1.30 Bürger 30 (Pinnasberg 27) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingegangen am 08.04.2019 

1.30.9 Thema: Querfinanzierungen für soziale und kreative Nutzungen durch Investor, 
Absicherung dieser Nutzungen 
Der Investor hat sehr viel mehr qm zur Bebauung erhalten als ursprünglich vorgesehen. 
Damit sollten Querfinanzierungen für soziale und stadtteilwichtige, auch kreative  Nutzun-
gen ermöglicht werden. Gerade diese sind aber nicht verbindlich genug gesichert. Wenn 
das nicht umgesetzt wird, werden viele die große Hoffnungen in diese Prozess gesetzt 
haben bitter enttäuscht. 
Ich bitte die Bezirkspolitik, diese wichtige Gestaltungschance zu nutzen und abzusichern. 

 

1.31 Bürger 31 (Karolinenstraße 9) Stellungnahme vom 08.04.2019, eingegangen am 
08.04.2019 
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1.31.1 Thema: Subculturcluster, Baufeld für Baugemeinschaft und Räume für Kogge und 
Molotow in der Umsetzung absichern 
Ursprünglich hatten die alten Esso-Häuser ein Bauvolumen von um die 8.000 m². Zwi-
schenzeitlich sprach man von um die  24.000 m², jetzt sogar von 28.500 m². Die Bau-
dichte ist damit sehr extrem. Das geplante (und unnötige) Hotel wurde von der Fläche 
her leider auch immer größer. 
 
Als Gegenleistung musste die Bayerische Hausbau Zugeständnisse an die BewohnerIn-
nen des Stadtteils machen. Hier ist es Aufgabe der Stadt, dass diese Zugeständnisse 
auch umgesetzt werden und die einzelnen Projekte eine langfristige Perspektive bekom-
men. Gerade auch das Molotow und die Kogge, die beide für die Musikkultur auf St. 
Pauli so elementar sind. Dazu muss das Wohnprojekt (in Selbstverwaltung) und das 
Subkulturcluster umgesetzt werden. Nur mit diesen wichtigen Impulsen kann die Gasse 
zu einem wichtigen Nachbarschaftsort für den gesamten Stadtteil werden. 
 

 

1.32 Bürger 32 Stellungnahme vom 06.04.2019, eingegangen am 06.04.2019 

1.32.1 Thema: Alle im städtebaulichen Vertrag für Stadtteil und Allgemeinheit formulier-
ten Ziele im B-Plan festsetzen, Nutzungen genauer festsetzen 
Die Baudichte ist bei weitem zu hoch. Der dafür vorgesehene Ausgleich ist bislang nicht 
zuverlässig sichergestellt. Der städtebauliche Vertrag allein kann dies nicht ausreichend 
garantieren. Eventuell wäre eine unzulässig verdichtete Bebauung ohne entsprechenden 
Ausgleich zu befürchten.  
Um diesem gravierenden Mangel abzuhelfen, bietet es sich an, unter Berücksichtigung 
von § 6a Baunutzungsverordnung eine differenzierte Bestimmung der vorgesehenen 
Nutzungen vorzunehmen (im urbanen Gebiet auch auf Etagenebene). Hierbei liegt es 
nahe, alle im städtebaulichen Vertrag für Stadtteil und Allgemeinheit formulierten Ziele 
auch im B-Plan entsprechend abzusichern.  
So kann der Vorhabensträger in der gewünschten Dichte bauen, und der dafür nötige 
Ausgleich wird - auch unabhängig von den konkreten Eigentumsverhältnissen - zuverläs-
sig daran gekoppelt. 

 

 Die folgenden Stellungnahmen sind verspätet eingegangen und können gemäß § 3 (2) 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Um sicher zu gehen, keinen Abwägungsfehler hervorzurufen, werden die Stellungnah-
men als fristgerecht gewertet und einzeln abgewogen.  

1.42 Bürger 42 Stellungnahme vom 06.04.2019, eingegangen am 10.04.2019 

1.42.1 Die Dichte und Höhe der Bebauung ist nur gerechtfertigt, wenn   

1.42.2 a) die Nutzungen für den Stadtteil gesichert sind! Das sind im Nachbarschaftscluster 
spez. Auf St. Pauli abgestimmte Einrichtungen wie Stadtteilkantine sowie kultu-
relle und soziale Angebote. Dazu gehören auch die Unterbringung des Fablab und 
Musik-Cluster. 

 

1.42.3 b) Kleingewerbe und Läden im Sinne des St. Pauli Codes gesichert werden im EG 
an der Straßenfront und in der Gasse.  

 

1.42.3 c) Die öffentlichen Dächer tatsächlich für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich sind. 
Hierfür müssen die Art der Nutzungen und die Gestaltung festgelegt werden. 

 

 

1.42.4 d) Konkrete Festsetzungen im B-Plan müssen die „Fall-Back-Option“ im Städteb. 
Vertrag ausschließen! Dafür muss mehr als 1 Jahr genügend Zeit zur Verfügung 
stehen. 
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Der Erhalt der sozialen und kulturellen Zusammensetzung St. Paulis muss im Vor-
dergrund bei allen Entscheidungen stehen! Denn es sind vor Allem die Menschen, 
die hier Leben und Arbeiten, die diesen Stadtteil gestalten und mit Leben füllen. 
Dafür braucht es Räume, die gehören gesichert! 

1.45 Bürger 45 (Kastanienallee 21, 20357 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019,  einge-
gangen am 10.04.2019 

1.45.1 Das Abholzen der Kastanienbäume in der Kastanienallee muß aufhören und die abgeholz-
ten Kastanienbäume wieder neu gepflanzt werden.  

Ich schließe mich ansonsten dem B-Plan St. Pauli 45 an, möchte aber ergänzen, das die 
bisher ausgewiesene öffentliche Nutzung, z.B. des Skatedachtes, sowie anderer noch in 
Planung bzw. bei der Planung schon berücksichtigt wurden, wie das FAB-Lab weiterhin 
öffentlich zugänglich wie auch erhalten bleibt, dies soll ebenso für die Baugenossenschaft 
bleiben. 

 

1.51 Bürger 51 (Budapester Straße 31, 20359 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, ein-
gegangen am 10.04.2019 

1.51.1 Die verdichtete Bebauung ist für mich nur dann in Ordnung, wenn die Bebauung und freie 
Zugänglichkeit der öffentlichen Dächer gewährleistet bleibt, denn der Bezirk musste in den 
letzten Jahren mit einer immer größeren Verdichtung leben. Wo aber bleibt Naherholungs-
raum für nachbarschaftliches Wohnen für die BewohnerInnen dieses Stadtteils? Das Bau-
feld 5 und der ausgehandelte Cluster von Wohnungen einer genossenschaftlichen Bauge-
meinschaft sowie die Nutzung von Räumlichkeiten für kulturelle und soziale Einrichtungen, 
die den BewohnerInnen des Stadtteils zugute kommen, müssen m.E. auch gewährleistet 
bleiben. Aufgrund einer immer größeren Eventisierung des Stadtteils wird der Lebensraum 
für die Bewohner/innen immer kleiner. Genau deshalb hat die Öffentlichkeit so auf den 
erarbeiteten und ausgehandelten Räumen/Bebauungsplänen für das Baufeld 5 bestanden 
und besteht darauf auch weiterhin. Die BewohnerInnen St. Paulis brauchen diese Räum-
lichkeiten für das nachbarschaftliche Miteinander. 

 

1.60 Bürger 60 (Max-Brauer-Allee 263, 22767 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, ein-
gegangen am 10.04.2019 

1.60.1 Soll eine soziale & kulturelle Nutzung sicherstellen. Ebenso sollen die Dächer öffentlich 
bleiben und einer Gentrifizierung entgegen gewirkt werden. Die Dichte des Bebauungsplan 
ist nur zu akzeptieren wenn die Passage mit sozialen Projekten/öffentlichen Dächern so 
umgesetzt wird und auch das Wohl der Anwohner St. Paulis berücksichtigt wird.  

 

1.61 Bürger 61 (Bernstorffstr. 111c, 22767 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, einge-
gangen am 10.04.2019 

1.61.1 Im Bebauungsplan sollen folgende Dinge festgelegt werden:  

- Öffentliche Nutzung der Dachflächen  
- Soziale und kulturelle Nutzung im Baufeld 5  
- Vergabe der Flächen an Baugemeinschaften  

 

1.62 Bürger 62 (Stübeheide 130, 22337 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, eingegan-
gen am 10.04.2019 

1.62.1 Es muss unbedingt im Sinne des St. Pauli Codes das Gewerbe + Läden an kleine Betreiber 
– geführten Läden vergeben werden. Auch nach der Fertigstellung bei Neuvermietung 
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müssen kiezspezifische Projekte Vorrang haben. Allen voran kulturelle + soziale Einrich-
tungen und Beratungsangebote.  

1.63  Bürger 63 (Borselstr. 2, 22765 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, eingegangen 
am 10.04.2019 

1.63.1 Der Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 soll soziale u. subkulturelle Nutzungen sicher-
stellen. Die Dächer sollten öffentlich nutzbar sein. Die Dichte des Bebauungsplans ist nur 
zu akzeptieren, wenn die Passage mit Sozialprojekten und öffentlichen Dächern umge-
setzt wird.  

 

1.72 Bürger 72 (Heinrich-Barth-Str. 10, 20146 Hamburg) Stellungnahme vom 06.04.2019, ein-
gegangen am 10.04.2019 

1.72.1 - Zentraler Bestandteil des Planungsprozesses sind die öffentlichen Dächer. Der Zu-
gang muss für die gesamte Öffentlichkeit gesichert sein! Unbedingt – das ist eines der 
Herzstücke des gesamten Bebauungskomplex. Auch eine vielfältige Nutzungsform 
der Dächer muss gesichert sein (Skate-Dach, Sport-Dach, Chill-Dach) 

- Außerdem ist die kulturelle und genossenschaftliche Nutzung der Gebäude unbedingt 
umzusetzen!  

- Die hohe Dichte ist dann okay, wenn der 24h-Zugang für alle wirklich realisiert wird, 
z.B. durch Treppenhäuser ohne Schranken – eben öffentlich. Die Stadtteilpolitik, die 
hier seit Jahren betrieben wird, ist einfach beispiellos 

- Es liegt nun in Ihrer Verantwortung, dass die Wünsche des Stadtteils auch umgesetzt 
werden – ohne Floskeln, ohne Ausflüchte!  

 

1.76 Bürger 76 (Fuhlendorfweg 10f, 22589 Hamburg) Stellungnahme vom -, eingegangen am 
10.04.2019 

1.76.1 Die Dichte des Bebauungsplanes ist nur zu akzeptieren wenn die Dachbebauung und Nut-
zung auch sozial nutzbar (öffentlich begehbar) bleiben können.  

Der sozialverträglich Bauabschnitt muss auf jeden Fall erhalten bleiben! Ebenso kulturelle 
Einrichtungen! 

 

2 Thema: Stellungnahme der PlanBude (weitgehend identisch mit Stellungnahme 1.29) 

2 PlanBude, Bernhard-Nocht-Straße 51, 20359 Hamburg, Stellungnahme vom 08.04.2019, 
eingegangen am 08.04.2019 
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2.1 

 
(Größere Abbildung als Anhang am Ende der Arbeitskreistabelle abgebildet) 
 
Folgend die Texte auf der Abbildung: 
 
Für die Dachgastronomie auf Baufeld 1 wurde im Gestaltungsbeirat vereinbart, dass das 
8. Geschoss als “leichter Aufbau” gestaltet werden wird und zum Hof minimal zurück-
springt. Daher sollte das 8. Geschoss entweder als mögliches Staffelgeschoss oder aber 
als Beschreibung der Aufbauten erfolgen - und nicht ein weiteres Vollgeschoss ermögli-
chen (siehe Anhang).  

 

 Dachflächennutzungen 

Weiterhin halten wir hohe Überschreitung des baulichen Maßes im Kern- und im Urbanen 
Gebiet  für nicht gerechtfertigt, wenn nicht die in der Begründung herangezogenen Dach-
nutzungen über die Zulässigkeit von Brüstungen, Geländern, Zäunen und Freitreppen hin-
aus baurechtlich festgesetzt werden: „Dem besonderen Bedarf an Freiflächen wird durch 
eine intensive Bespieglung der Dachflächen mittels öffentlich bzw. den Bewohnern zu-
gänglicher Dachgärten, Spielplätze sowie anderer freizeitorientierter Nutzungen Rechnung 
getragen. Überhaupt ist das spezifische Nutzungsprofi der Baukörper mit einem hohen 
Anteil an sozialem und subkulturellem Gewerbe das Ergebnis einer intensiven Öffentlich-
keitsbewegung im Stadtteil.“  

 

 
3 Thema: Stellungnahme Operettenhaus 

3.1 Musical Betriebsgesellschaft Operettenhaus GmbH, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg, 
vertreten durch Rembert Rechtsanwälte, Stellungnahme vom 01.04.2019, eingegangen 
am 02.04.2019 

3.1.9 Gerügt wird namens und in Vollmacht unserer Mandantin weiter, dass entgegen § 2 Abs. 
3 BauGB die von der Planung berührten Belange, die dem Plangeber bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder falsch 
bewertet worden sind und der Mangel darüber hinaus auf das bisherige Ergebnis des Ver-
fahrens von Einfluss gewesen ist. 

Sollte der Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 in der vorliegenden Form abschließend 
beschlossen und öffentlich bekannt gemacht werden, wäre er gemäß § 2 Abs. 3 BauGB 
in Verbindung mit § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB für unwirksam zu erklären. 
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Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Abwägung ist, dass die betroffenen Belange zu-
nächst ordnungsgemäß ermittelt und In die Abwägung eingestellt worden sind, Das nun-
mehr als Verfahrensnorm ausgestaltete Gebot des § 2 Abs. 3 BauGB tritt selbständig vor 
die inhaltlichen Anforderungen an die verhältnismäßige Gewichtung und den gerechten 
Ausgleich der konkurrierenden Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB und das Gebot nach § 
2 Abs. 2 BauGB (Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Urteil v, 
13.02.2019, 1 D 19/18; OVG Koblenz, Urteil v, 06.05.2009, 1 C 10970/08; OVG Koblenz, 
Urteil v. 12.07.2012, 1 C 11236/11; Battis In Battis/Krautzberger/ Löhr, BauGB. 13. Aufl. 
2016, § 2 Rd. 5 m.w.N.).  

Ob die Planung Ergebnis einer gerechten Abwägung ist, ist letztlich wiederum nach der 
materiellen Beeinträchtigung der jeweils Betroffenen zu beurteilen (vgl. BVerwG, Urteil v, 
29.04.2010 in Baurecht 2010, 1701).Ein Defizit bei der Ermittlung des Sachverhalts kann 
dagegen bereits auf der Stufe der Ermittlung und Bewertung zur Aufhebung des Bebau-
ungsplanes führen. 

Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials hat der Plangeber gemäß § 2 Abs. 
3 BauGB, die nach Lage der Dinge einzustellenden Belange zu ermitteln und zu bewerten, 
die für die Abwägung von Bedeutung sind. 

Der Begriff "Belang" ist dabei weit auszulegen. Dies gilt gleichermaßen für die öffentlichen, 
wie auch für die privaten Belange. Die danach zum Abwägungsmaterial gehörenden pri-
vaten Belange beschränken sich nicht auf subjektivöffentliche Interessen oder auf das, 
was nach Art. 14 GG verfassungsrechtlich gegen einen entschädigungslosen Entzug ge-
schützt ist. 

Zum privaten Belang im Sinne einer den Anforderungen des § 1 Abs. 7 BauGB in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 3 BauGB genügenden gerechten Abwägung gehören auch die verfas-
sungsrechtlich nicht geschützten Interessen, Chancen, Gewinnerwartungen oder Möglich-
keiten, die sich ergeben können. So sind in der Regel auch erkennbare künftige Markt- 
und Erwerbschancen als abwägungserhebliche private Belange zu berücksichtigen (vgl. 
BVerwG, Urteil v. 25.08.1999 - 4 A 24.98). 

Aus den ausgelegten Unterlagen zum Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 ist nicht zu 
entnehmen, dass der Plangeber die betroffenen öffentlichen und privaten Belange umfas-
send ermittelt hat. 

So hat sich der Plangeber nicht hinreichend mit den privaten Belangen unserer Mandantin 
auseinandergesetzt, das Bestandsgebäude weiterzuentwickeln und baulich zu erweitern. 

3.1.10 Darüber hinaus hat sich der Plangeber nicht ausreichend mit dem Betriebskonzept unse-
rer Mandantin auseinandergesetzt und den erforderlichen An- und Abfahrtsverkehr im Be-
reich der Anlieferzone an der Kastanienallee im Bereich der gemeinsamen Grundstücks-
grenze zwischen dem Flurstück 1002 und dem Flurstück 974. 

 

3.1.11 Weiterhin hat sich der Plangeber nicht mit der Umsetzbarkeit seiner Planung, insbeson-
dere der geplanten Tiefgarage und der Kellergeschosse, im Bereich der gemeinsamen 
Grundstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1002 und 974 auseinandergesetzt. 

Die genaue Lage und die Belastbarkeit des noch bestehenden unterirdischen Bunkers in 
beiden Grundstücken sind nicht hinreichend ermittelt worden. Ebenso ist nicht hinreichend 
ermittelt, ob infolge des Abbruchs Schäden drohen und eine Unterbrechung des Theater-
betriebes auf dem Grundstück unserer Mandantin erfolgen muss. 

 

3.1.12 Im Übrigen fehlt ein hinreichend belastbares Verkehrskonzept. Auch ist nicht klar, welche 
zusätzlichen Verkehre und Verkehrsimmissionen infolge der planbedingten Zunahme des 
Verkehrs durch die Umsetzung des Bebauungsplans St. Pauli 45 realistisch entstehen 
werden. 
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3.1.13 Es liegt auch keine hinreichende schalltechnische Untersuchung vor, inwieweit die ge-
plante Wohnbebauung im östlichen und südöstlichen Bereich (Baufeld Nr. 5) durch den 
bestehenden Betrieb auf dem Grundstück unserer Mandantin und die planbedingte Zu-
nahme des Verkehrs beeinträchtigt werden. 

Der Plangeber muss sich als Grundlage seiner Abwägungsentscheidung in einer Weise 
mit den zu erwartenden Lärm- und Nutzungskonflikten vertraut machen, die es ihm er-
möglichen, hieraus entstehende Konflikte umfassend in ihrer Tragweite zu erkennen und 
möglichst planerisch zu lösen. Nur wenn dies der Fall ist, kann er zu einer sachgerechten 
Problembewältigung im Rahmen einer späteren Abwägung überhaupt in der Lage sein 
(Bayerischer VGH, Urteil v. 24.11.2017 - 15 N 16.2158 - Juris Rd. 25 m.w.N.; Oberverwal-
tungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Urteil v. 13.02.2019, 1 D 19/18). 

Im Ergebnis ist deshalb festzuhalten, dass die von der Planung berührten Belange nicht 
ausreichend umfassend ermittelt und nicht zutreffend bewertet worden sind. 

 

3.1.14 Der geplante Bebauungsplan St. Pauli 45 verstößt darüber hinaus in mehrfacher Hinsicht 
gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB, da die im Bebauungsplan-Entwurf St. 
Pauli 45 getroffene Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange nicht zu-
treffend erfolgt ist. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB muss dem Bebauungsplan eine sachgerechte Abwägung der 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange zugrunde liegen. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB muss dem Bebauungsplan eine sachgerechte Abwägung der 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange zugrunde liegen (vgl. in diesem Zusammen-
hang VGH Mannheim, Urteil v. 19.07.2011 - 5 S 2718/09). 

Neben den vorgenannten Rügen wegen der fehlerhaften Ermittlung und fehlerhaften Be-
wertung des Abwägungsmaterials liegt auch ein Verstoß gegen das Abwägungsgebot des 
§ 1 Abs. 7 BauGB selbst vor, weil die Planung im Ergebnis gegen das Gebot der gerechten 
Abwägung verstößt (vgl. BVerwG, Urteil v. 29.04.2010 in Baurecht 2010, 1701). 

Ein Verstoß gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Gebot ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts anzunehmen, wenn entweder eine sachgerechte Abwä-
gung nicht stattfindet, wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach 
Lage der Dinge eingestellt werden muss, wenn die Bedeutung der betroffenen privaten 
Belange verkannt wird oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten 
öffentlichen und privaten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven 
Gewichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht (ständige Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts, Urteil v. 12.12.1969 - IV C 105.66 in BVerwGE 34, 301 (309 ff.) 
und Urteil vom 12.02.1975 - 4 C 2174 In BVerwGE 48, 56). 

Der geplante Bebauungsplan St. Pauli 45 greift in unverhältnismäßiger Weise in den ein-
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und das Eigentumsrecht unserer Mandantin 
ein. 

 

3.1.15 Die geplante Bebauung führt zu schweren und unverträglichen Nutzungs- und Immissi-
onskonflikten, obwohl die Nutzung auf dem Grundstück unserer Mandantin bereits seit 
über 100 Jahre dort stattfindet. 

 

3.1.16 Es ist nicht erkennbar, dass zugunsten unserer Mandantin auf dem Vorhabengrundstück 
eine Lärmschutzwand vorgesehen ist. 

 

3.1.17 Vielmehr ermöglicht der Bebauungsplan über die Baugrenzen hinweg Balkone für eine 
Wohnnutzung, ausgerichtet in Richtung der Anlieferzone auf dem Grundstück unserer 
Mandantin. 
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3.1.18 Der derzeitige Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 verstößt deshalb gegen § 50 BImSchG 
und das Gebot der gerechten Abwägung Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB, weil der Immis-
sionskonflikt zwischen den Nutzungen, zum einen der Wohnnutzung auf dem Vorhabeng-
rundstück und zum anderen die Nutzung auf dem Grundstück unserer Mandantin als Mu-
sicaltheater, nicht planerisch gelöst wird. 

 

3.1.19 Darüber hinaus verstößt die Planung gegen das Gebot der gerechten Abwägung, weil es 
kein ausreichendes Verkehrskonzept für das Nachbargrundstück gibt. Vielmehr ist ge-
plant, erforderliche Stellplätze abzulösen und somit den bereits drohenden Verkehrskol-
laps auf der Reeperbahn endgültig herbeizuführen. 

Die verkehrliche Erschließung des Nachbarareals soll ausschließlich über die Kasta-
nienallee erfolgen und ist damit unzureichend. 

 

3.1.20 Die geplante Tiefgarage und die Kellergeschosse an der östlichen und südöstlichen 
Grundstücksgrenze zwischen dem Flurstück 1002 und dem Flurstück 974 lässt unberück-
sichtigt, dass die dort bestehende Bunkeranlage noch gar nicht beseitigt ist und die sichere 
Beseitigung bisher auch nicht ausreichend geplant wurde. 

 

3.1.21 Schließlich hat es der Plangeber versäumt, die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB, § 1 Abs. 7, 1a BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Der § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB befreit zwar vom Verfahren der Umweltprüfung, nicht aber 
von der materiellen Pflicht, die Umweltbelange in der Abwägung zu berücksichtigen und 
eine sachgerechte Abwägung durchzuführen. 

 

3.1.22 Darüber hinaus verstößt die Planung gegen § 17 BauNVO. Die Grundflächenzahl beträgt 
nach § 17 Abs. 1 BauNVO im Urbanen Gebiet 0,8. 

Im Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 ist diese allerdings im gesamten Urbanen Gebiet 
mit 1,0 festgesetzt, ohne dass es hierfür hinreichende städtebauliche Gründe gibt und 
ohne dass sichergestellt wäre, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse nicht beeinträchtigt werden. 

Insoweit verstößt der Bebauungsplan-Entwurf St. Pauli 45 auch gegen höherrangiges 
Recht. 
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Anhang zur Stellungnahme der Planbude (vgl. Nr. 2): 
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